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4. Sozialversicherung

4.1 § 6 EG KVG; § 7 EG KVG; Art. 2 Abs. 2 KVAG; aArt. 12 Abs. 2 KVG

Regeste:
§ 6 EG KVG; § 7 EG KVG; Art. 2 Abs. 2 KVAG; aArt. 12 Abs. 2 KVG – Sachliche
Zuständigkeit für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen i.S.v. Art. 2 Abs. 2 KVAG. Ausle-
gung von § 6 EG KVG (Erw. 3.1 ff.). Zuständigkeitsnorm von § 6 EG KVG erfasst nur frei-
willige Taggeldversicherungen gemäss KVG, nicht aber solche gemäss VVG. Letztere sind
vielmehr unter den Begriff der Zusatzversicherung i.S.v. § 7 EG KVG zu subsumieren,
womit entsprechende Streitigkeiten von den Zivilgerichten zu beurteilen sind (Erw. 3.3).

Aus dem Sachverhalt:

Die 1964 geborene A. war bis Ende Februar 2015 bei der B. GmbH angestellt und im Rahmen
der Krankentaggeldversicherung ihres Arbeitgebers bei der X. Versicherung gegen krankheits-
bedingten Erwerbsausfall versichert. Im Sommer 2014 unterzog sich A. nach eigenen Angaben
in der Klinik Z. einer Operation, welche in eine postoperative Infektion mündete. Seither ist
A. nach eigener Darstellung aufgrund chronischer Schmerzen durchweg zu 100 % arbeitsun-
fähig. Die X. anerkannte die Arbeitsunfähigkeit ab dem 13. Januar 2015 und richtete bis zum
31. Juli 2015 ein Krankentaggeld auf der Basis einer Arbeitsunfähigkeit von 100 % aus.

Mit Klageschrift vom 18. April 2016 stellte A. beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug die
Rechtsbegehren, die X. sei teilklageweise zu verpflichten, ihr als Krankentaggeld für den
Zeitraum vom 1. August 2015 bis 14. Februar 2016 den Betrag von CHF 76’160.70 nebst
5 % Zins seit dem 7. November 2015 zu bezahlen; von ihrem Nachklagerecht sei Vormerk
zu nehmen; unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten. Zur Begrün-
dung führte die Klägerin im Wesentlichen aus, ihre Erkrankung dauere bis heute an, was
sie mittels entsprechender Arztzeugnisse gegenüber der Beklagten fortlaufend und unaufge-
fordert nachgewiesen habe. Die Beklagte weigere sich jedoch seit 1. August 2015, ihrer Leis-
tungspflicht nachzukommen. Mit Klageantwort vom 16. Juni 2016 beantragte die Beklagte
innert erstreckter Frist, auf die Klage sei mangels sachlicher Zuständigkeit des angerufenen
Gerichts nicht einzutreten. Eventualiter sei die Klage abzuweisen.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. (...) Die Beklagte bestreitet die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nicht. Un-
einig sind sich die Parteien indessen in Bezug auf die sachliche Zuständigkeit des angerufenen
Gerichts, weshalb vorab darüber zu befinden ist.
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3. Gemäss § 6 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung
(EG KVG, BGS 842.1) ist das Verwaltungsgericht das kantonale Versicherungsgericht im
Regelungsbereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der freiwilligen Taggeld-
versicherung. Für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen i.S.v. Art. 12 Abs. 2 KVG sind
demgegenüber gemäss § 7 EG KVG die Zivilgerichte zuständig. Es ist also zu ermitteln, ob
unter «freiwillige Taggeldversicherung» i.S.v. § 6 EG KVG auch Taggeldversicherungen gemäss
VVG zu subsumieren sind, bejahendenfalls das angerufene Gericht zur Beurteilung der Stre-
itigkeit zuständig wäre.

3.1 Zunächst fällt auf, dass sich der kantonale Gesetzgeber bei § 6 EG KVG eines praktisch
identischen Wortlautes bedient hat wie der Bundesgesetzgeber bei der Umschreibung des
Geltungsbereiches des KVG in Art. 1a Abs. 1 KVG, welcher mit dem Begriff der sozialen
Krankenversicherung identisch ist (Botschaft zum Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über
die soziale Krankenversicherung, BBl 2012 S. 1941 ff., S. 1956 [Botschaft KVAG]): Sowohl bei
der bundesrechtlichen als auch bei der kantonalen Bestimmung ist von der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung einerseits und der freiwilligen Taggeldversicherung andererseits
die Rede. Paragraph 7 EG KVG verweist demgegenüber auf aArt. 12 Abs. 2 KVG (in der
bis am 31. Dezember 2015 gültigen Fassung), welcher es Krankenkassen freistellte, neben
der sozialen Krankenversicherung nach dem KVG ausserdem (gemäss aArt. 12 Abs. 3 KVG
dem VVG unterstellte) Zusatzversicherungen anzubieten. Der eng an das KVG angelehnte
bzw. direkt darauf verweisende Wortlaut von § 6 und 7 EG KVG kann als Hinweis darauf
verstanden werden, dass der kantonale Gesetzgeber bei der Zuordnung der Zuständigkeiten
dieselbe Aufteilung vornehmen wollte, wie es der Bundesgesetzgeber bei der Unterstellung
der jeweiligen Versicherungsarten unter das öffentliche bzw. das Privatrecht getan hatte.
Nach dieser Lesart wären Streitigkeiten aus der sozialen Krankenversicherung (bestehend
aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der freiwilligen Taggeldversicherung
gemäss KVG) dem Verwaltungsgericht zur Beurteilung zugewiesen, wohingegen sämtliche
privatrechtlichen Versicherungen, darin eingeschlossen die Taggeldversicherungen gemäss
VVG, vom Zivilgericht zu entscheiden wären. Der Umstand, dass aArt. 12 Abs. 2 KVG per
31. Dezember 2015 ausser Kraft getreten ist, kann darauf keinen ernstzunehmenden Einfluss
haben, zumal der Regelungsgehalt der Norm per 1. Januar 2016 vollständig in Art. 2 Abs. 2
KVAG überführt wurde (Botschaft KVAG, S. 1956) und § 7 EG KVG mittelfristig wohl an die
neue Rechtslage auf Bundesebene angepasst werden dürfte. Der Wortlaut der relevanten
Bestimmungen spricht somit eher gegen eine Subsumtion freiwilliger Taggeldversicherungen
gemäss VVG unter § 6 EG KVG.

3.2 In systematischer Hinsicht vertritt die Klägerin die Auffassung, § 6 EG KVG stelle ge-
genüber § 7 EG KVG eine lex specialis dar. Paragraph 7 EG KVG gelte nicht für Taggeldver-
sicherungen, da er diese zum einen nicht explizit erwähne und sich § 6 EG KVG zum an-
deren nicht ausdrücklich auf Taggeldversicherungen gemäss aArt. 67 ff. KVG beschränke.
Für die – wenngleich implizite – Beschränkung von § 6 EG KVG auf freiwillige Taggeldver-
sicherungen nach dem KVG spricht aber bereits dessen eng an die Definition der sozialen
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Krankenversicherung gemäss Art. 1a Abs. 1 KVG angelehnte Wortlaut (E. 3.1). Die fehlende
ausdrückliche Bezugnahme auf Taggeldversicherungen in § 7 EG KVG lässt sich damit erk-
lären, dass Taggeldversicherungen gemäss VVG – wie die Beklagte zutreffend ausführt –
nach der bundesgerichtlichen Praxis zu aArt. 12 Abs. 2 KVG, aArt. 85 Abs. 2 VAG (in der bis
zum 31. Dezember 2010 in Kraft stehenden Fassung) und zuletzt auch Art. 7 ZPO bereits vom
Begriff der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung erfasst werden (BGE 133 III
439 E. 2.1 f. und 2.2.2.2; Urteil des Bundesgerichts vom 11. Oktober 2011, 4A_118/2011
E. 1.3, und vom 17. November 2010, 4A_194/2010 E. 2.2.1). Eine explizite Nennung von
Taggeldversicherungen, wie es die Klägerin für erforderlich hält, wäre somit redundant. Auch
binnensystematische Überlegungen sprechen mithin nicht für, sondern vielmehr gegen die
Subsumtion von Taggeldversicherungen gemäss VVG unter § 6 EG KVG.

3.3 Nicht ausschlaggebend ist schliesslich das Argument der Klägerin, es sprächen teleolo-
gische Überlegungen für die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, da § 6 EG KVG wie auch
Art. 7 ZPO eine Know-how-Konzentration bei der sozialversicherungsrechtlichen Abteilung
des Verwaltungsgerichts zu bewirken suchten. Es trifft zwar zu, dass eine Konzentration
von Verfahren betreffend Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung beim kan-
tonalen Sozialversicherungsgericht im Hinblick auf dessen Fachkompetenz sinnvoll sein kann
(und in vielen Kantonen auch praktiziert wird). Indessen leuchtet es nicht ein, warum der
Zuger Gesetzgeber, hätte er eine solche Zuständigkeitskonzentration herbeiführen wollen,
dem Verwaltungsgericht lediglich die Zuständigkeit für Streitigkeiten betreffend die Taggeld-
versicherungen gemäss VVG, nicht aber jene betreffend die übrigen dem VVG unterste-
henden Zusatzversicherungen zugewiesen hat. Es entspricht entgegen der Auffassung der
Klägerin auch nicht der Zielsetzung von Art. 7 ZPO, die Zuständigkeit für die soziale Kranken-
versicherung und jene für Zusatzversicherungen beim kantonalen Verwaltungsgericht zu kon-
zentrieren; die Kompetenz dazu kommt den Kantonen bereits aufgrund von Art. 4 Abs. 1
ZPO zu. Vielmehr wollte es der Bundesgesetzgeber den Kantonen ermöglichen, ein Gericht
zu bezeichnen, welches als einzige kantonale Instanz (als Ausnahme vom Erfordernis des
zweistufigen kantonalen Instanzenzugs gemäss Art. 75 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG,
SR 173.110]) Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung beur-
teilen kann (hierzu Botschaft zur ZPO, BBl 2006 S. 7221 ff., S. 7247 f). Indem er es bei § 7
EG KVG und damit bei der Rechtslage vor Inkrafttreten der ZPO beliess, hat der Zuger Geset-
zgeber aber gerade nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Auch vor diesem Hin-
tergrund ist davon auszugehen, dass die Zuständigkeitsnorm von § 6 EG KVG nur freiwillige
Taggeldversicherungen gemäss KVG, nicht aber solche gemäss VVG erfassen will. Letztere
sind vielmehr unter den Begriff der Zusatzversicherung i.S.v. § 7 EG KVG zu subsumieren,
womit entsprechende Streitigkeiten von den Zivilgerichten zu beurteilen sind.

3.4 Nach dem Gesagten ist das angerufene Gericht zur Beurteilung der anhängig gemachten
Streitigkeit sachlich unzuständig, womit auf die Klage nicht einzutreten ist.

(...)
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Urteil des Verwaltungsgerichts vom 25. August 2016, S 2016 49.
Das Urteil ist rechtskräftig.

4.2 Art. 16 ATSG; Art. 28a Abs. 2 und 3 IVG

Regeste:
Art. 16 ATSG, Art. 28a Abs. 2 und 3 IVG – Grad und Bemessung der Invalidität. Bestim-
mung des Invaliditätsgrades bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit und Tätigkeit im Aufgaben-
bereich anhand eines Einkommensvergleichs. Gemischte Methode nach Art. 28a Abs. 3
IVG (Erw. 3.2). Keine Parallelisierung der Vergleichseinkommen bei einem deutlich unter-
durchschnittlichen Einkommen, wenn der Beschwerdeführer sich über mehrere Jahre hin-
weg mit einem bescheideneren Einkommensniveau begnügte (Erw. 6.1). IV-Stelle durfte
auf das vom Beschwerdeführer vor der Gesundheitsschädigung erzielte, deutlich unter-
durchschnittliche Einkommen abstellen, da es dem Beschwerdeführer möglich gewesen
wäre, wesentlich mehr zu verdienen. Es handelt sich nicht um ein gesundheitsbedingtes
Mindereinkommen (Erw. 7).

Aus dem Sachverhalt:

A., Jahrgang 1961, war zuletzt als Monteur (60 %) und Künstler (40 %) tätig und meldete sich
am 4. Februar 2010 bei der IV-Stelle des Kantons Zug zum Bezug von Leistungen an. Zur
gesundheitlichen Beeinträchtigung gab er an, er habe Sehnen- und Muskelabrisse an beiden
Schultern seit dem 21. Dezember 2008. Da parallel auch die Unfallversicherung den Leis-
tungsanspruch abklärte, stützte sich die IV-Stelle in der Folge insbesondere auf die von der
Suva eingeholten kreisärztlichen Untersuchungen sowie die Stellungnahmen des regionalen
ärztlichen Dienstes (RAD). Mit Vorbescheid vom 26. März 2014 teilte die IV-Stelle A. mit, sie
beabsichtige, ihm vom 1. August 2010 bis zum 1. April 2011 sowie vom 1. November 2012
bis zum 1. Juni 2013 eine ganze Rente zuzusprechen. Ab dem 11. März 2013 habe wieder
eine volle Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit bestanden, weswegen ab dem 1. Ju-
ni 2013 keine Rente mehr ausbezahlt werde. Trotz Einwand vom 28. April 2014 und einer
Ergänzung vom 4. Juli 2014 hielt die IV-Stelle des Kantons Zug mit Verfügung vom 28. Okto-
ber 2014 an ihrem Vorbescheid fest.

Aus den Erwägungen:

(...)

3.1 Gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG haben jene Versicherten Anspruch auf eine Rente, die ihre
Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zu-
mutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können (lit.
a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % ar-
beitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind (lit. b) und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens
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40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (lit. c). Bei einer Invalidität von 40 % besteht Anspruch auf eine
Viertelsrente, ab 50 % auf eine halbe, ab 60 % auf eine Dreiviertels- und ab 70 % auf eine ganze
Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG).

3.2 Invalidität ist gemäss Art. 8 Abs. 1 ATSG die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit
dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Bei erwerbstätigen Versicherten wird für
die Bestimmung des Invaliditätsgrades gemäss Art. 16 ATSG das Erwerbseinkommen, das
die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen
Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei
ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt
zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Vali-
deneinkommen; sog. Einkommensvergleich). Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig
sind, wird für diesen Teil die Invalidität nach Art. 16 ATSG festgelegt. Waren sie daneben auch
im Aufgabenbereich tätig, so wird die Invalidität für diese Tätigkeit nach Art. 28a Abs. 2 IVG
festgelegt. In diesem Falle sind der Anteil der Erwerbstätigkeit und der Anteil der Tätigkeit
im Aufgabenbereich festzulegen und der Invaliditätsgrad entsprechend der Behinderung in
beiden Bereichen zu bemessen (Art. 28a Abs. 3 IVG; sog. gemischte Methode). Der Rente-
nanspruch entsteht gemäss Art. 29 Abs. 1 IVG frühestens nach Ablauf von sechs Monaten
nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG, jedoch frühestens
im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt.

3.3 Für die Bestimmung des trotz Gesundheitsschädigung zumutbarerweise noch realisier-
baren Einkommens (Invalideneinkommen) ist primär von der beruflich-erwerblichen Situation
auszugehen, in welcher der Versicherte konkret steht. Übt er nach Eintritt der Invalidität eine
Erwerbstätigkeit aus, bei der – kumulativ – besonders stabile Arbeitsverhältnisse gegeben
sind und anzunehmen ist, dass er die ihm verbleibende Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise
voll ausschöpft und das Einkommen aus der Arbeitsleistung als angemessen und nicht als
Soziallohn erscheint, gilt grundsätzlich der von ihm tatsächlich erzielte Verdienst als Invaliden-
lohn. Ist kein solches tatsächlich erzieltes Erwerbseinkommen gegeben, namentlich weil der
Versicherte nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls keine ihm an sich
zumutbare neue Erwerbstätigkeit aufgenommen hat, so können nach der Rechtsprechung die
Tabellenlöhne gemäss den vom Bundesamt für Statistik periodisch herausgegebenen Lohn-
strukturerhebungen (LSE) beigezogen werden (BGE 126 V 75 Erw. 3b mit Hinweisen), wobei
je nach den konkreten Umständen – nebst der leidensbedingten Einschränkung können auch
weitere persönliche und berufliche Merkmale einer versicherten Person wie Alter, Dauer der
Betriebszugehörigkeit, Nationalität oder Aufenthaltskategorie sowie Beschäftigungsgrad lohn-
mindernd ins Gewicht fallen – ein Abzug von höchstens 25 % zu berücksichtigen ist (BGE 126
V 75 Erw. 5b/aa-cc).

(...)
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6. Der Beschwerdeführer liess weiter den von der Beschwerdegegnerin vorgenommenen
Einkommensvergleich beanstanden, worauf im Folgenden einzugehen ist:

6.1 Zunächst liess der Beschwerdeführer rügen, es sei eine Parallelisierung der beiden Vergle-
ichseinkommen vorzunehmen. Eine solche Parallelisierung ist nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung dann vorzunehmen, wenn eine versicherte Person vor dem Eintritt der Ge-
sundheitsschädigung aus invaliditätsfremden Gründen (z. B. geringe Schulbildung, fehlende
berufliche Ausbildung, mangelnde Deutschkenntnisse, beschränkte Anstellungsmöglichkeit-
en wegen Saisonnierstatus) ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen bezog, sofern
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie sich aus freien Stücken mit einem beschei-
deneren Einkommensniveau begnügen wollte (BGE 134 V 322 Erw. 4.1, mit weiteren Hin-
weisen). In casu erzielte der Beschwerdeführer vor Eintritt der Gesundheitsschädigung zwar
in der Tat ein sehr geringes Einkommen zwischen ca. Fr. 25’000.– und Fr. 35’000.– pro Jahr,
doch ist dies nicht etwa auf eine geringe Schulbildung, eine fehlende berufliche Ausbildung
o.ä. zurückzuführen, ist doch der Beschwerdeführer gelernter Offsetdrucker und verfügt er
zudem über spezielle Kenntnisse im Hochbau (...). Da es ihm daher ohne weiteres möglich
gewesen wäre, mit diesen Tätigkeiten ein wesentlich höheres Einkommen zu erzielen, ging
die Beschwerdegegnerin zu Recht davon aus, dass sich der Beschwerdeführer aus freien
Stücken mit einem bescheideneren Einkommensniveau begnügte; dies wird denn auch durch
den Bericht vom 4. September 2001 zur Arbeitgeberkontrolle der Suva bestätigt, wonach der
Beschwerdeführer von den Einkünften nicht leben könne, er aber von seiner Lebenspartnerin
unterstützt werde (...). Mithin musste sie auch keine Parallelisierung der Vergleichseinkom-
men vornehmen. Bei dieser Sachlage – der Beschwerdeführer begnügte sich über mehrere
Jahre hinweg mit seinem bescheidenen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (...) –
durfte die Beschwerdegegnerin zudem beim Valideneinkommen auch auf eben dieses zuletzt
erzielte, bescheidene Einkommen abstellen (vgl. Urteil 8C_944/2011 vom 17. April 2012 Erw.
2.4).

6.2 Nachdem somit festgestellt wurde, dass zum einen eine Parallelisierung nicht erfolgen
musste und zum anderen auf das bisher erzielte Einkommen abgestellt werden durfte, kann
auf Ausführungen zur Berechnung des Invalideneinkommens verzichtet werden. Bei einem
heranzuziehenden Valideneinkommen von – angepasst an die Nominallohnentwicklung – Fr.
35’053.– ab November 2012 würde es nämlich selbst bei Annahme eines unrealistisch tiefen
Invalideneinkommens von Fr. 40’500.–, wie es der Beschwerdeführer in der Beschwerde-
schrift geltend machen liess, nicht zu einem Minderverdienst kommen, weswegen in der Kon-
sequenz auch stets ein Invaliditätsgrad von 0 % resultiert. Der Vollständigkeit halber sei aber
festgehalten, dass das von der Beschwerdegegnerin errechnete Invalideneinkommen von Fr.
55’719.– sich nicht als offensichtlich falsch erweist, berücksichtigt dieses doch bereits die
um 10 % reduzierte Arbeitsfähigkeit, wurde es gestützt auf Niveau 4 der Tabellenlöhne berech-
net und an die Nominallohnentwicklung angepasst. Zu diskutieren wäre dabei höchstens die
Berücksichtigung eines leidensbedingten Abzuges, doch ist diesbezüglich auf Weiterungen zu
verzichten, würde nämlich auch ein solcher Abzug nichts am Invaliditätsgrad von 0 % ändern.
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Schliesslich errechnete der Beschwerdeführer selbst beim grösstmöglichen leidensbedingten
Abzug von 25 % noch ein – das Valideneinkommen übertreffendes – Invalideneinkommen von
Fr. 40’500.–.

6.3 Da sich das Valideneinkommen anhand des vom Beschwerdeführer vor der Gesundheits-
schädigung erzielten Einkommens festsetzen liess und die Berechnung des Invalideneinkom-
mens keinerlei Probleme bereitete, ist nicht ersichtlich, weshalb der Invaliditätsgrad vor-
liegend nicht anhand eines Einkommensvergleichs hätte berechnet werden sollen. Ein Betä-
tigungsvergleich, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, ist bei dieser Sachlage jeden-
falls nicht vorzunehmen.

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer weder mit seinen Rügen
betreffend die Abklärung des medizinischen Sachverhaltes noch mit denjenigen betreffend
die fehlerhafte Erstellung des Einkommensvergleichs durchzudringen vermochte. Vielmehr
ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer ausreichend medizinisch abgeklärt wurde und
zudem auch ein umfassender Abklärungsbericht zur Erstellung eines Zumutbarkeitsprofils er-
stellt wurde. Beim Einkommensvergleich durfte die Beschwerdegegnerin auf das vom Beschw-
erdeführer vor der Gesundheitsschädigung erzielte, deutlich unterdurchschnittliche Einkom-
men abstellen, da es dem Beschwerdeführer möglich gewesen wäre, wesentlich mehr zu ver-
dienen. Aufgrund des überaus geringen Valideneinkommens erübrigten sich sodann Weiterun-
gen zum Invalideneinkommen bzw. zum Einkommensvergleich im Allgemeinen, da so oder
anders kein gesundheitsbedingtes Mindereinkommen resultieren würde. Mithin erweist sich
die vorliegende Beschwerde als unbegründet, weswegen sie vollumfänglich abzuweisen ist.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 29. Oktober 2015, S 2015 9.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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4.3 Art. 9 Abs. 2 UVV

Regeste:
Art. 9 Abs. 2 UVV (Stand: 31.12.2016) – unfallähnliche Körperschädigung. Die Vorausset-
zung des äusseren Ereignisses bei einer unfallähnlichen Körperschädigung verlangt ein
Geschehen, dem ein gewisses gesteigertes Gefährdungspotenzial innewohnt (Erw. 3.1.2).
Dem Joggen, verbunden mit Schwedenschritten und insbesondere mit dem zusammen-
hängenden Treppenspringen, wobei abwechslungsweise eine Stufe auszulassen ist, ist
ein gesteigertes Gefährdungspotential zuzuerkennen. Es ist auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichts zur Sprungtechnik beim Squat-Jump zu verweisen. Pflicht des Unfallver-
sicherers zur sorgfältigen Abklärung des Sachverhalts im Sinne von 43 Abs. 1 ATSG, an-
sonsten die erst mit der Einsprache erfolgte Präzisierung der Aussage des Versicherten
nicht unter Verweis auf die Beweisregel der so genannten spontanen Aussagen der ersten
Stunde übergangen werden kann (Erw. 6.1.2).

Aus dem Sachverhalt:

Der Versicherte A., Jahrgang 1970, Wirtschaftsprüfer in der Treuhand- und Revisionsgesell-
schaft B. und über diese bei der C. AG obligatorisch gegen die Folgen von Berufs- und
Nichtberufsunfällen versichert, verspürte gemäss Bagatell-Unfallmeldung vom 28. Oktober
2015 am 10. Oktober 2015 beim Joggen mit integrierten Kraftübungen für die Beine einen
heftigen Schmerz im rechten Knie. Während der erstbehandelnde Arzt Dr. D. eine unklare
posterolaterale Knieaffektion, differenzialdiagnostisch eine Meniskusläsion oder eine chon-
drale Läsion festhielt, zeigte das MRI vom 19. Januar 2016 einen radiären Riss im Hinterhorn
des Meniskus medialis, angrenzend an die interkondyläre Meniskuswurzel. Zudem bestanden
eine diskrete mukoide Degeneration in der pars intermedia, eine mitteltiefe Knorpelfissur
retropatellar medial sowie ein minimaler Gelenkerguss. Nach den Angaben des Versicherten
seien erste Schmerzen im Sommer 2015 beim Joggen aufgetreten, das Velofahren sei aber
immer problemlos gewesen. Ab dem 10. Oktober 2015 seien wieder akute Knieschmerzen
aufgetreten. Dem Versicherer bekannt ist sodann, dass bereits 1990 eine Arthroskopie bei-
der Knie stattfand und nebst einer AC-Gelenksdistorsion 2012 rechts sind offenbar multiple
frühere Knieverletzungen beidseits beim Eishockey erstellt. Vor diesem Hintergrund verneinte
die C. AG am 5. Februar 2016 das Vorliegen eines Unfalls nach Art. 4 ATSG wie auch das Vor-
liegen einer unfallähnlichen Körperschädigung nach Art. 9 Abs. 2 UVV. Die am 9. Februar
2016 dagegen erhobene Einsprache – mit dem Hinweis darauf, dass eine Listendiagnose
nach Art. 9 Abs. 2 UVV vorliege – wies die C. AG mit Entscheid vom 14. April 2016 vollum-
fänglich ab.

Aus den Erwägungen:

(...)
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3.1.1 Die unfallähnlichen Körperschädigungen müssen sämtliche Unfallbegriffsmerkmale er-
füllen mit Ausnahme der ungewöhnlichen äusseren Einwirkung. Besondere Bedeutung kommt
der Voraussetzung eines äusseren Ereignisses – allenfalls im Körperinnern – zu. Hat ein solch-
es nicht stattgefunden, und sei es auch nur als Auslöser eines Gesundheitsschadens, liegt
eindeutig eine krankheits- oder degenerativ bedingte Gesundheitsschädigung vor. Seit Januar
1998 gelten Körperschädigungen, die von einer Erkrankung oder Degeneration herrühren, ex-
plizit als ausgeschlossen. Wie erwähnt ist die Auflistung in Art. 9 Abs. 2 UVV abschliessend,
weshalb Erweiterungen durch Analogieschlüsse nicht zulässig sind. Kann eine Schädigung
indes nicht eindeutig nachgewiesen werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen der
Beweislosigkeit zu tragen. Hinsichtlich der Kausalität der körperähnlichen Schädigungen gilt
im Übrigen ebenfalls der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (vgl. Rumo-Jun-
go/Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesge-
setz über die Unfallversicherung, 4. Auflage, Zürich/ Basel/ Genf 2012, S. 80 f.).

3.1.2 Die Voraussetzung des äusseren Ereignisses verlangt im Grundsatz nach einem ausser-
halb des Körpers liegenden, objektiv feststellbaren, sinnfälligen, unfallähnlichen Vorfall. Kein
unfallähnliches Ereignis liegt vor, wenn der äussere Faktor mit dem (erstmaligen) Auftreten
der für eine der in Art. 9 Abs. 2 UVV enthaltenden Gesundheitsschäden typischen Schmerzen
gleichgesetzt wird. Sodann ist das Kriterium auch nicht erfüllt, wenn die Schmerzen bei einer
blossen Lebensverrichtung auftreten, die die versicherte Person zu beschreiben in der Lage
ist. Verlangt ist vielmehr ein Geschehen, dem ein gewisses gesteigertes Gefährdungspotenzial
innewohnt. Dies ist zu bejahen, wenn die zum einschiessenden Schmerz führende Tätigkeit
im Rahmen einer allgemein gesteigerten Gefahrenlage vorgenommen wird, wie dies etwa für
viele sportliche Betätigungen zutreffen kann. Der äussere Faktor mit erheblichem Schädi-
gungspotential ist sodann auch zu bejahen, wenn die in Frage stehende Lebensverrichtung
einer mehr als physiologisch normalen und psychologisch beherrschten Beanspruchung des
Körpers, insbesondere seiner Gliedmassen, gleichkommt. Wer indes beim Aufstehen, Ab-
sitzen, Abliegen, beim Bewegen im Raum oder bei Handreichungen einen einschiessenden
Schmerz erleidet, der sich als Symptom einer Listenverletzung erweist, kann sich nicht auf
das Vorliegen einer unfallähnlichen Körperschädigung berufen. Allerdings ist das Erforder-
nis erfüllt bei Änderungen der Körperlage, die nach unfallmedizinischer Erfahrung häufig
zu körpereigenen Traumen führen, wie etwa das plötzliche Aufstehen aus der Hocke, die
heftige und/oder belastende Bewegung und die durch äussere Einflüsse unkontrollierbare
Änderung der Körperlage. Erforderlich und hinreichend für die Bejahung eines äusseren Fak-
tors ist, dass diesem ein gesteigertes Schädigungspotential zukommt, sei es zufolge einer
allgemein gesteigerten Gefährdungslage, sei es durch Hinzutreten eines zur Unkontrollier-
barkeit der Vornahme der alltäglichen Lebensverrichtung führenden Faktors. Dabei kann der
Auslösungsfaktor alltäglich und diskret sein. Es muss sich indessen um ein plötzliches Ereig-
nis handeln wie eine heftige Bewegung oder das plötzliche Aufstehen aus der Hocke. Dabei
kommt es beim Begriffsmerkmal der Plötzlichkeit im Rahmen der unfallähnlichen Körper-
schädigungen weniger auf die Dauer der schädigenden Einwirkung an als vielmehr auf deren
Einmaligkeit. Keine unfallähnliche Körperschädigung liegt mithin vor, wenn die Listenverlet-
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zung ausschliesslich auf wiederholte, im täglichen Leben laufend auftretende Mikrotraumata
zurückzuführen ist, welche eine allmähliche Abnützung bewirken und schliesslich zu einem
behandlungsbedürftigen Gesundheitsschaden führen (BGE 129 V 466 Erw. 4.2.2 und Urteil
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG] U 159/06 vom 29. August 2006 Erw. 2,
mit vielen weiteren Hinweisen).

3.1.3 Nach der Praxis kann die schädigende äussere Einwirkung in einer körpereigenen Be-
wegung bestehen wie dem plötzlichen Aufstehen aus der Hocke (BGE 116 V 148 Erw. 2c), in
einem Fehlschlag beim Fussballspiel (RKUV 1990 Nr. U 112 S. 375 Erw. 3), im Aufheben oder
Abstellen von Gewichten von 40 bis 50 kg (BGE 116 V 149 Erw. 4), im Umlagern eines Heizkör-
pers von über fünf Meter Länge und einem Gewicht von über 100 kg von einem Wagen auf
einen Arbeitsbock (BGE 123 V 43, nicht publ. Erw. 3b), im Bruch eines Rückenwirbels zufolge
von Kontraktionen bei einem epileptischen Anfall (SVR 1998 UV Nr. 22 S. 81), im Verschieben
eines Wäschekorbes mit dem linken Fuss, was zu einer Verdrehung des rechten Knies führt
(RKUV 2000 Nr. U 385 S. 267), in einem Sprung von einer Verpackungskiste (RKUV 2001 Nr.
U 435 S. 332), im Ausrutschen und Verdrehen des Knies als Folge der Bemühung, balgende
Hunde zu trennen (Urteil des EVG U 127/00 vom 27. Juni 2001), im Stolpern, einer unko-
ordinierten Ausweichbewegung des Beines und daraufhin erfolgtem Anschlagen des linken
Knies an einem Anhängerwagen (Urteil U 158/00 vom 27. Juni 2001), im Misstritt beim Volley-
ball, was zu einem einschiessenden Zwick im Knie führte (Urteil U 92/00 vom 27. Juni 2001),
im Sprung von einem Bahngepäckwagen aus der Höhe von 60 cm (Urteil U 266/00 vom
21. September 2001), im Erleiden einer Zerrung der Adduktorenmuskeln während des Fuss-
balltrainings (Urteil U 20/00 vom 10. Dezember 2001), in der Verstauchung eines Knöchels
als Folge einer Rotationsbewegung (Urteil U 287/00 vom 22. Februar 2002) oder in einer
brüsken Drehbewegung beim Kochen mit einschiessendem Schmerz im Knie (Urteil U 5/02
vom 21. Oktober 2002). Verneint wird der äussere schädigende Faktor bei vermehrter Ar-
beitsbelastung, die zu kontinuierlicher Zunahme und Verschlechterung der Kniebeschwerden
führte (Urteil U 198/00 vom 30. August 2001), bei wiederholten Anstrengungen wie bei Ar-
beiten mit Hammer oder Bohrer (BGE 123 V 43, nicht publ. Erw. 3b) oder beim Auftreten
von Schmerzen nachts bei Drehbewegungen und nach längerem Gehen (Urteil U 458/00
vom 24. Oktober 2001, vgl. für die vorstehend aufgeführten bejahenden und verneinenden
Beispiele: BGE 129 V 466 Erw. 4.1).

3.1.4 Weiterer Judikatur, die vorliegend von Belang sein könnte, kann im Wesentlichen das
Folgende entnommen werden: In verfahrensrechtlicher Hinsicht ergibt sich aus dem Urteil
8C_ 696/2013 vom 14. November 2013 Erw. 4.3, dass ein Unfallversicherer im Nachgang an
umfassende Sachverhaltsabklärungen nicht verpflichtet ist, die versicherte Person zur weit-
ergehenden Substantiierung des gemeldeten Geschehens aufzufordern. Aus den Entschei-
den RKUV 2004 U 502 S. 183 sowie U 322/02 vom 7. Oktober 2003 ergibt sich, dass
der äussere Faktor im Falle eines regelkonformen Rückwärtspurzelbaums unter Verweis auf
ähnlich gelagerte Fälle wie jenem einer regelkonform ausgeführten Rolle vorwärts einer Turn-
lehrerin oder jenem eines ordentlichen Jiu-Jitsu-Trainings verneint wurde. Im Entscheid 8C_772/2009
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vom 7. Mai 2010 Erw. 3.3 führt das Bundesgericht aus, komme es beim Aufstehen aus der
Hocke, mit einem Kleinkind im Arm, zu einem starken Schmerz und zu einer Knieblock-
ade, besage dies noch nichts. Das Auftreten von Schmerzen als solches sei nämlich noch
kein äusserer schädigender Faktor. Beim Aufstehen aus der Hocke mit einem Kleinkind auf
dem Arm handle es sich nämlich um einen gewohnten, mehrmals täglich ausgeübten Bewe-
gungsablauf und somit um eine alltägliche Verrichtung, die üblicherweise im Rahmen einer
physiologisch normalen und psychologisch beherrschten Beanspruchung des Körpers erfolge
und bei welcher grundsätzlich kein besonderes Schädigungspotential vorhanden sei. Es fehle
an einer gesteigerten Gefahrenlage wie auch am Hinzutreten eines zur Unkontrollierbarkeit
des aus der Hocke Aufstehens führenden Moments. Als solches könne entgegen der Ansicht
der Betroffenen auch das Kleinkind auf dem Arm nicht gelten, gehöre doch auch dieses zur
alltäglichen Lebensverrichtung und es sei anzunehmen, dass der Bewegungsablauf gerade in
Rücksichtnahme auf das Kind besonders kontrolliert ausgeführt werde. Mit dem plötzlichen
Aufstehen aus der Hocke gemäss BGE 116 V 145 sei dies jedenfalls nicht vergleichbar. Im
Entscheid 8C_454/2013 vom 24. September 2013 Erw. 6.3 wird in Bezug auf die vermu-
tungsweise Nennung möglicher Bewegungen, die für einen Meniskusriss ursächlich hätten
sein können, festgestellt, dass die blosse Verdachtsdiagnose einer Verletzung dem erforder-
lichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nie genüge.

3.1.5 Im Entscheid 8C_295/2015 vom 8. September 2015 hat das Bundesgericht in Erwä-
gung 4 zu einer speziellen Fitness-Übung Stellung bezogen und ausgeführt, die sportliche
Aktivität allein als Anlass des für die Verletzung angeblich ursächlichen Bewegungsablaufs
genüge nicht für die Bejahung des mit Blick auf den äusseren Faktor praxisgemäss erforder-
lichen gesteigerten Gefahrenpotenzials (SVR 2014 UV Nr. 30 S. 100, 8C_147/2014 Erw. 3.3).
Der Versicherte habe während der Sprünge auf einem Bein aber gleichzeitig mit dem anderen
Bein Kniestösse ausgeführt mit dem Ziel, einen Gegner, das heisst seinen Fitnesstrainer, zu
treffen, welcher sich mit Handschuhen geschützt habe. Von einem gleichmässigen Bewe-
gungsablauf wie etwa beim Joggen könne damit nicht gesprochen werden (Urteil 8C_118/2008
vom 23. Oktober 2008 Erw. 3.3). Der Fall sei vielmehr zu vergleichen mit der vom Bundes-
gericht als unfallähnliches Geschehen qualifizierten Partnerübung im Rahmen eines Selb-
stverteidigungskurses. Das Bundesgericht habe wegen der Kraftanstrengung und den ständi-
gen Belastungswechseln in kurzer Abfolge im Bewegungsablauf als Ganzem eine erhöhte
Verletzungsgefahr angenommen (SVR 2014 UV Nr. 30 S. 100, 8C_147/2014 Erw. 3.5). Auch
hier sei, ähnlich wie beim Squat-Jumping, von einer Gefahrenlage auszugehen, welche die An-
nahme eines mitwirkenden äusseren Faktors im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 9 Abs. 2
UVV unterstütze (SVR 2014 UV Nr. 29 S. 97, 8C_40/2014 Erw. 3.1). Das kantonale Gericht
habe seinerseits in Betracht gezogen, dass die Übung zum normalen Trainingsprogramm des
Versicherten gehört habe. Das Bundesgericht habe jedoch die Annahme der für die Qualifika-
tion als unfallähnliches Geschehen erforderlichen Gefahrenlage auch nicht ausgeschlossen
im Fall der Fitness-lnstruktorin, die sich beim Squat-Jump verletzt gehabt habe, obwohl dieser
zu ihren alltäglichen, gewohnten Lebensvorrichtungen gezählt habe (SVR 2014 UV Nr. 29
S. 97, 8C_40/2014, Erw. 3.2).
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Im Entscheid 8C_40/2014 vom 8. Mai 2014 Erw. 3.1 f. äusserte sich das Bundesgericht
erstmals zum so genannten Squat-Jumping. Es hielt dabei fest, der Argumentation, wonach
bei einem Squat-Jump kein äusserer Faktor im Sinne eines gesteigerten Gefährdungspoten-
zials zufolge allgemein gesteigerter Gefahrenlage mitwirke, könne nicht gefolgt werden. Die
beim Squat-Jumping angewandte Sprungtechnik berge – bedingt durch die zu unterlassende
Ausholbewegung und die fehlende Ausgleichsfunktion mittels Armeinsatzes – die erhebliche
Gefahr eines während des Sprunges eintretenden Gleichgewichtsverlustes und damit wiede-
rum eines auch unsauberen Wiederaufsetzens auf dem Boden in sich, was, wenn nicht gar
zu Stürzen, so doch zu fehlerhaften Steuerungen einzelner Körperteile, namentlich der Beine,
führen könne. Angesichts der dadurch geschaffenen Verletzungsgefahr könne ein gewiss-
es gesteigertes Gefährdungspotenzial jedenfalls nicht verkannt werden. Entsprechend gelte,
dass der von der Beschwerdegegnerin als Fitness-Instruktorin demonstrierte Squat-Jump
mit einer Gefahrenlage verbunden gewesen sei, welche die Annahme eines mitwirkenden
äusseren Faktors im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 9 Abs. 2 UVV unterstütze. Daran än-
derte nichts, dass ein Squat-Jump zumindest bei der beruflich als Fitness-Instruktorin tätigen
Beschwerdegegnerin zu den alltäglichen, gewohnten Lebensverrichtungen zähle. Eine phys-
iologisch noch im Normalbereich liegende und auch psychologisch beherrschte Beanspru-
chung werde bei einem Squat-Jump schon aufgrund der zu vermeidenden Zuhilfenahme der
Arme zur Haltung des Gleichgewichtes – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – ein-
deutig überschritten. Von einem lediglich mit grösserem Kraftaufwand verbundenen gleich-
mässigen Bewegungsablauf könne auch in der besonderen beruflichen Situation der Beschw-
erdegegnerin nur bei optimalem Gelingen des Sprunges gesprochen werden. Die gleichwohl
bestehende Gefahrenlage führe nämlich dazu, dass es – sei es während des Sprunges selb-
st, sei es erst bei der anschliessenden Landung auf dem Boden – zu Unregelmässigkeiten
im Übungsablauf kommen könne, welche leicht auch zu körperlichen Verletzungen führen
könnten.

(...)

6. In der Folge gilt es in einem ersten Schritt zu prüfen, ob vorliegend von einem sinnfälligen
Ereignis nach Lehre und Praxis ausgegangen werden kann, in einem zweiten Schritt ist dann
zu klären, ob die Kausalität der fraglichen Verletzung zum Ereignis rechtsgenüglich erstellt ist
oder aber ob von einer klar krankhaften bzw. degenerativen Ursache ausgegangen werden
muss.

6.1.

6.1.1 Zur Sachverhaltserhebung in casu ist unter Verweis auf Erwägung 3.4.2 noch einmal
daran zu erinnern, dass es rechtsprechungsgemäss jedenfalls dann nicht überzeugt, wenn
ein Versicherter den Sachverhalt erst im Einsprache- oder sogar erst im Beschwerdever-
fahren ergänzt resp. erst dann wichtige Aspekte erstmals erwähnt, obschon der Unfallver-
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sicherer den Sachverhalt vorher vermittels Frageblättern detailliert erhoben und damit seine
Verpflichtung zur richtigen und vollständigen Sachverhaltsfeststellung erfüllt hat.

6.1.2 Trotz offensichtlichen Klärungsbedarfs nach Vorliegen lediglich der Bagatellunfallmel-
dung vom 28. Oktober 2015 – in welcher der Versicherte lediglich vom Joggen, in welches
Kraftübungen für die Beine integriert gewesen seien, berichtet hatte – unterliess es der Unfal-
lversicherer vorliegend, die angezeigten Fragen zu Art und Umfang der genannten Kraftübun-
gen für die Beine vermittels Frage- oder Erhebungsblättern bzw. vermittels individueller Nach-
frage zu stellen bzw. zu klären. Zog der Unfallversicherer nun aber ohne jede Nachfrage
Schlüsse und qualifizierte er das «Joggen mit integrierten Kraftübungen für die Beine» ohne
genaue Vorstellung davon, worum es sich bei den integrierten Kraftübungen für die Beine
handeln könnte, als gewöhnlichen Bewegungsablauf ohne gesteigerte Gefahrenlage resp.
als Lebensverrichtung mit physiologisch normaler und psychologisch beherrschter Beanspru-
chung des Körpers, so kam er seiner Pflicht zur sorgfältigen Abklärung des Sachverhalts im
Sinne von 43 Abs. 1 ATSG nicht in rechtsgenüglicher Weise nach. Vor diesem Hintergrund
kann die erst mit der Einsprache erfolgte Präzisierung, bei den integrierten Kraftübungen
für die Beine handle es sich um Treppensprünge und Schwedenschritte, nicht einfach unter
Verweis auf die Beweisregel der so genannten spontanen Aussagen der ersten Stunde über-
gangen werden, wenngleich der Beschwerdeführer, der bereits Ende November 2015 von der
Absicht, die Leistungspflicht des Versicherers zu verneinen, erfahren hatte, die entsprechen-
den Präzisierungen bereits früher, als er mit dem Hinweis auf weitere medizinische Abklärun-
gen um den Erlass einer anfechtbaren Verfügung gebeten hatte, hätte nachschieben können.
Im Lichte der versicherungsseitig weitgehend unterbliebenen Sachverhaltsabklärungen kann
ihm dies jedenfalls nicht zum Nachteil gereichen und die genannten Präzisierungen sind bei
der Qualifikation des Geschehensablaufs zu berücksichtigen.

Nach dem Gesagten gilt für das Gericht als nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit erstellt, dass der Beschwerdeführer am 10. Oktober 2015, 08.30 Uhr, joggen
ging und dass er in sein Jogging-Training auch Kraftübungen für die Beine, konkret beidbeinig
vollführte Treppensprünge unter jeweiligem Überspringen jedes zweiten Tritts sowie Schwe-
denschritte, integrierte bzw. dass er während dieser Kraftübungen heftig einschiessende
Schmerzen im rechten Knie verspürte.

Zur Frage, ob dem Joggen mit integrierten Kraftübungen für die Beine, mit Treppensprüngen
und Schwedenschritten, die nach Lehre und Praxis gebotene Sinnfälligkeit zukommt, ist auf
die unter Erwägung 3.1.3 ff., insbesondere unter Erwägung 3.1.5 wiedergegebene Judikatur zu
verweisen. Nachdem das Bundesgericht im Entscheid 8C_40/2014 zur Sprungtechnik beim
Squat-Jump ausführte, Sprünge ohne Ausholbewegung und ohne ausgleichenden Armein-
satz würden erhebliche Gefahren für den Gleichgewichtsverlust, für unsauberes Auftreten
und für Stürze beinhalten und angesichts dieser so geschaffenen Verletzungsgefahr könne
ein gewisses gesteigertes Gefährdungspotential nicht verneint werden, selbst für eine pro-
fessionelle Fitness-Trainerin nicht, nachdem das Bundesgericht Squat-Sprüngen somit die
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geforderte Sinnfälligkeit zuerkannte, qualifizierte es im Entscheid 8C_295/2015 – wo es um
die Einschätzung von Fitnessübungen ging, bei welchen der Betroffene jeweils auf einem
Bein hüpfte und mit dem Knie des andern Beins gegen einen gepolsterten Handschuh seines
Trainers schlug – auch das einbeinige Hüpfen verbunden mit Kniestössen des anderen Beines
gegen eine Polsterung als äusseren Faktor, zumal das Ganze auch mit der bereits früher
als sinnfällig qualifizierten Partnerübung im Rahmen eines Selbstverteidigungskurses ver-
gleichbar sei. Ergänzend hielt das Bundesgericht fest, wie beim Squat-Jumping sei auch
bei dieser Übung von einer gesteigerten Gefahrenlage auszugehen. Im Lichte dieser Recht-
sprechung ist nach Ansicht des Zuger Gerichts auch dem hier zu beurteilenden Joggen,
verbunden mit Schwedenschritten und insbesondere mit dem zusammenhängenden Trep-
penspringen, wobei abwechslungsweise eine Stufe auszulassen ist – was die Kraftanstren-
gung erhöht und die Gefahr von Fehltritten gesteigert erscheinen lässt –, ein gesteigertes
Gefährdungspotential zuzuerkennen bzw. die Übung als mit den obig umschriebenen Fit-
nessübungen vergleichbar zu qualifizieren ist. Springt jemand beidbeinig eine Treppe hoch
und überspringt er jede zweite Stufe, ist dies mit variierendem Krafteinsatz, damit aber auch
mit erhöhtem Kraftaufwand verbunden und birgt, wie angesprochen, die Gefahr von Misstrit-
ten, was eindeutig für das Vorliegen der geforderten gesteigerten Gefahrenlage spricht. Nach
dem Gesagten ist im geschilderten Sachverhalt ein äusserer Faktor im Sinne von Gesetz,
Verordnung, Lehre und Praxis zu sehen.

6.2

6.2.1 Nachdem insbesondere der Hausarzt, Dr. D., zweimal darauf hinwies, dass der Beschw-
erdeführer hinsichtlich seiner Knie eine gewisse Vorgeschichte aufweise, dass frühere Kniev-
erletzungen aktenkundig seien und dass der Beschwerdeführer erste Beschwerden beim
Joggen bereits für Sommer 2015 beklagt habe, stellt sich die Frage, ob die mit MRI vom
19. Januar 2016 sowie intraoperativ erkannten und diagnostizierten Verletzungen, insbeson-
dere der Meniskusriss und die Läsion des anteromedialen Bündels des vorderen Kreuzban-
des, auch als überwiegend wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem fraglichen Ereignis
bzw. als dessen Folge gelten können. Diesbezüglich ist zum einen zu bedenken, dass sich
aus den beiden genannten Berichten von Dr. D. nicht klar ergibt, ob dieser die ab Sommer
beklagten und nach dem 10. Oktober 2015 – nach dem fraglichen Ereignis – festgehaltenen
Schmerzen in einem Zusammenhang sieht oder nicht. Soweit der Beschwerdeführer sein-
erseits moniert, die im Sommer beklagten Beschwerden hätten sich von der Hüfte abwärts
aussenseitig bis zur Wade erstreckt und seien nicht vergleichbar mit den ab Oktober aufge-
tretenen Schmerzen, welche sich auf die Innenseite des Knies konzentriert hätten, kann
diesen Angaben kein besonderes Gewicht zuerkannt werden. Die Frage ist folglich auss-
chliesslich unter Zuhilfenahme der medizinischen Berichte, insbesondere der Berichte des
Facharztes, zu klären.

6.2.2 In medizinischer Hinsicht ist vorab festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin es offen-
sichtlich unterliess, die Akten einem Vertrauensarzt vorzulegen. Die Behauptung, die erlitte-
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nen Verletzungen stünden nicht in einer natürlichen und adäquaten Kausalität zum fraglichen
Ereignis basiert mithin nicht auf medizinischen Überlegungen, sondern ist als Schlussfol-
gerung aus der Verneinung der Sinnfälligkeit des geschilderten Geschehnisablaufs zu ver-
stehen. Die entsprechende Feststellung entbehrt mithin einer ausreichenden Grundlage bzw.
einer rechtsgenüglichen Begründung. Demgegenüber basieren die Beurteilungen der Dres. D.
und insbesondere E., wonach vor allem die intraoperativ zusätzlich zur Meniskusläsion fest-
gestellten Verletzungen, die Teilruptur des anteromedialen Bündels des vorderen Kreuzban-
des und die Zerreissung der Plica infrapatellaris auf eine erhebliche, schwerere Verletzung,
gleichzeitig aber auch auf ein alleiniges Ereignis hindeuteten, auf medizinischen Erfahrun-
gen, besonders auf der Erfahrung des routinierten orthopädischen Chirurgen Dr. E. Kann der
Operateur in casu aufgrund seines Erfahrungsschatzes festhalten, dass ein solches Verlet-
zungsbild klar auf ein singuläres Ereignis, nicht aber auf Degeneration hindeutet, verwen-
det er in diesen Zusammenhang den nicht juristischen Terminus «höchstwahrscheinlich»,
genügt dies nach Ansicht des Gerichts dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlich-
keit und bezeichnet nicht nur eine blosse Möglichkeit. Dass Hausarzt Dr. D., kein Facharzt für
Orthopädie und/oder orthopädische Chirurgie, mit seinem Hinweis auf frühere Knieschädi-
gungen den Verdacht auf eine degenerative Ursache schürte und mit der Verwendung des
Wortes «wahrscheinlich» ebenfalls lediglich auf eine mögliche Ursache hinwies, entwertet die
fachärztliche Einschätzung schliesslich in keiner Weise.

6.3 Nach dem Gesagten gilt als nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
erstellt, dass dem Ereignis vom 10. Oktober 2015 die geforderte Sinnfälligkeit zukommt bzw.
dass dieses einen äusseren Faktor im Sinne von Lehre und Praxis darstellt, überdies dass das
Ereignis zu den diagnostizierten Verletzungen, von welchen jedenfalls der Meniskusriss und
die Teilruptur des vorderen Kreuzbandes als Listenverletzungen nach Art. 9 Abs. 2 UVV gelten,
in einem natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang steht. Bei dieser Beurteilung der
Sachlage erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob der am 1. Januar 2017 in Kraft tretende neue
Art. 6 Abs. 2 UVG im Sinne einer Vorwirkung überhaupt beachtet werden dürfte oder nicht.

7. Entsprechend erweist sich die Beschwerde als begründet und sie ist insoweit gutzuheissen,
als die Verfügung vom 5. Februar 2016 und der Einspracheentscheid vom 14. April 2016
aufzuheben sind und die Beschwerdegegnerin zu verpflichten ist, dem Beschwerdeführer für
die Folgen des Ereignisses vom 10. Oktober 2015 Leistungen gemäss UVG auszurichten.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 24. November 2016, S 2016 62
Das Urteil war bei Erscheinen der GVP noch nicht rechtskräftig.
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4.4 Art. 39 UVG; 50 UVV

Regeste:
Art. 39 UVG; Art. 50 UVV – Wagnis; Leistungskürzung. Dem Beschwerdeführer muss
angelastet werden, dass er sich wissentlich einer besonders grossen Gefahr aussetzte,
als er einen Kopfsprung in für ein solches Unterfangen zu seichtes Wasser wagte (Erw.
5.3).

Aus dem Sachverhalt:

Der Versicherte A., Jahrgang 1971, ledig, war seit dem 17. August 2015 bei der B. AG angestellt,
als er sich gemäss Schadenmeldung UVG vom 16. September 2015 am 12. September 2015
bei einem Sprung in den See am Kopf und an der Wirbelsäule verletzte. Die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt (Suva) teilte A. mit Schreiben vom 28. September 2015 mit, für
die Folgen des Unfalls vom 12. September 2015 die Versicherungsleistungen zu übernehmen,
aber noch nicht abschliessend zur Höhe der Leistungen Stellung nehmen zu können. Bis zum
Abschluss der Abklärungen werde ihm bzw. seinem Arbeitgeber ab 15. September 2015 50 %
des Taggeldes von Fr. 176.– pro Kalendertag ausbezahlt. Am 20. Januar 2016 kündigte die
B. AG das Arbeitsverhältnis mit dem Versicherten per 21. Februar 2016. Mit Verfügung vom
22. Februar 2016 teilte die Suva A. mit, gemäss ihren Abklärungen müsse die Wassertiefe am
Unfalltag weniger als 50 cm betragen haben. Ein Kopfsprung ins Wasser mit einer Wasser-
tiefe von weniger als 50 cm gelte nach der Rechtsprechung als Wagnis. Aus diesem Grund
müssten die Geldleistungen um 50 % gekürzt werden; nicht von der Sanktion betroffen seien
die Pflegeleistungen (Heilkosten). Er habe mithin ab dem 15. September 2015 Anspruch auf
ein um 50 % gekürztes Taggeld. Dagegen erhob A. am 10. März 2016 Einsprache, welche
die Suva am 6. Juli 2016 abwies. Gleichzeitig entzog sie einer allfälligen Verwaltungsgerichts-
beschwerde gegen den Einspracheentscheid die aufschiebende Wirkung.

Mit Eingabe vom 8. September 2016 liess A. gegen den Einspracheentscheid vom 6. Juli 2016
Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben und beantragen, die Verfügung vom 22. Februar
2016 sowie der Einspracheentscheid vom 6. Juli 2016 seien aufzuheben, von einer Kürzung
der gesetzlichen Leistungen aufgrund des Unfallereignisses vom 12. September 2015 sei
abzusehen, die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, ihm die vollen (ungekürzten) geset-
zlichen Leistungen aufgrund des Unfalles vom 12. September 2015 zu erbringen, der Beschw-
erde sei die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, es sei ihm für das Beschwerdeverfahren
die vollumfängliche unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren; unter Ko-
sten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Aus den Erwägungen:

(...)
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3.4 Gestützt auf Art. 39 UVG kann der Bundesrat aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse
bezeichnen, die in der Versicherung der Nichtberufsunfälle zur Verweigerung sämtlicher Leis-
tungen oder zur Kürzung der Geldleistungen führen. Die Verweigerung oder Kürzung kann
er in Abweichung von Art. 21 Abs. 1 bis 3 ATSG ordnen. Von dieser Kompetenzdelegation
hat der Bundesrat in Art. 49 UVV (betreffend aussergewöhnliche Gefahren) und 50 UVV (be-
treffend Wagnisse) Gebrauch gemacht. Bei Nichtberufsunfällen, die auf ein Wagnis zurück-
gehen, werden die Geldleistungen um die Hälfte gekürzt und in besonders schweren Fällen
verweigert (Art. 50 Abs. 1 UVV). Wagnisse sind Handlungen, mit denen sich der Versicherte
einer besonders grossen Gefahr aussetzt, ohne die Vorkehren zu treffen oder treffen zu kön-
nen, die das Risiko auf ein vernünftiges Mass beschränken. Rettungshandlungen zugunsten
von Personen sind indessen auch dann versichert, wenn sie an sich als Wagnis zu betrachten
sind (Art. 50 Abs. 2 UVV). Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen absoluten und
relativen Wagnissen. Ein absolutes Wagnis liegt vor, wenn eine gefährliche Handlung nicht
schützenswert ist oder wenn die Handlung mit so grossen Gefahren für Leib und Leben ver-
bunden ist, dass sich diese auch unter günstigsten Umständen nicht auf ein vernünftiges
Mass reduzieren lassen. Ein relatives Wagnis ist gegeben, wenn es die versicherte Person
unterlassen hat, die objektiv vorhandenen Risiken und Gefahren auf ein vertretbares Mass
herabzusetzen, obwohl dies möglich gewesen wäre (Urteil des Bundesgerichts 8C_274/2012
vom 4. Dezember 2012 Erw. 3.1, mit Hinweisen).

Hat die versicherte Person den Gesundheitsschaden oder den Tod absichtlich herbeigeführt,
so besteht kein Anspruch auf Versicherungsleistungen, mit Ausnahme der Bestattungskosten
(Art. 37 Abs. 1 UVG). Gemäss Art. 37 Abs. 2 UVG werden in Abweichung von Art. 21 Abs. 1
Satz 1 ATSG in der Versicherung der Nichtberufsunfälle die Taggelder, die während der er-
sten zwei Jahre nach dem Unfall ausgerichtet werden, gekürzt, wenn der Versicherte den
Unfall grobfahrlässig herbeigeführt hat. Die Kürzung beträgt jedoch höchstens die Hälfte der
Leistungen, wenn der Versicherte im Zeitpunkt des Unfalls für Angehörige zu sorgen hat,
denen bei seinem Tode Hinterlassenenrenten zustehen würden.

3.5

3.5.1 In der Würdigung der einzelnen Beweismittel ist der Richter frei resp. nicht an beson-
dere Beweisregeln gebunden. Er hat alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stam-
men, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden, ob die verfügbaren Unterlagen eine zu-
verlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruches gestatten. Ausschlaggebend für den
Beweiswert ist grundsätzlich somit weder die Herkunft eines Beweismittels noch die Bezeich-
nung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahme als Bericht oder Gutachten,
sondern dessen Inhalt (BGE 122 V 157 Erw. 1c).

3.5.2 Im Sozialversicherungsrecht gilt der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlich-
keit. Dieser übersteigt einerseits die Annahme einer blossen Möglichkeit bzw. eine Hypothese
und liegt andererseits unter demjenigen (etwa im Zivilprozess massgebenden) der strikten
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Annahme der zu beweisenden Tatsache. Die Wahrscheinlichkeit ist insoweit überwiegend, als
der begründeten Überzeugung keine konkreten Einwände entgegenstehen. Gilt es, zwischen
zwei oder mehreren Möglichkeiten zu entscheiden, ist diejenige überwiegend wahrscheinlich,
welche sich am ehesten zugetragen hat (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Auflage, Zürich /
Basel / Genf 2015, Art. 43 Rz. 46 und 50). In beweisrechtlicher Hinsicht ist überdies zu
beachten, dass es Sache des Leistungsansprechers ist, die genauen Umstände des Unfalls
resp. des zu beurteilenden Ereignisses glaubhaft zu machen. Der Nachweis eines Gesund-
heitsschadens allein genügt hierzu nicht. Das Gericht stellt sodann auf jene Sachverhalts-
darstellung ab, die es von allen möglichen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste
ansieht. Dabei ist der Beweismaxime, wonach die so genannten «spontanen Aussagen der
ersten Stunde» in der Regel unbefangener und zuverlässiger sind als spätere Darstellun-
gen, die bewusst oder unbewusst von nachträglichen Überlegungen versicherungsrechtlich-
er oder anderer Art beeinflusst sein können, entsprechend Rechnung zu tragen. Wechselt
die versicherte Person ihre Darstellung im Laufe der Zeit, kommt den Angaben, die sie kurz
nach dem Unfall gemacht hat, meistens grösseres Gewicht zu als jenen, die sie beispiel-
sweise nach einer – einlässlich begründeten und mit Beispielen aus der Praxis versehenen –
Ablehnungsverfügung bzw. nach einem ablehnenden Einspracheentscheid des Versicherers
tätigte (RKUV 1988 Nr. U 55 S. 363 Erw. 3b/aa). Hat der Unfallversicherer den Sachverhalt
vermittels Frageblättern detailliert erhoben und damit seine Verpflichtung zur richtigen und
vollständigen Sachverhaltsfeststellung erfüllt, überzeugt es rechtssprechungsgemäss nicht,
wenn die versicherte Person den Sachverhalt erst im Einsprache- oder im Beschwerdever-
fahren ergänzt und erst dann wichtige Aspekte erstmals erwähnt (Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts [EVG] U 148/01 vom 27. Juni 2002). Die genannte Beweismaxime ist
nach der bundesgerichtlichen Praxis Bestandteil der freien Beweiswürdigung. Entscheidend
ist indes, dass das Untersuchungsprinzip grundsätzlich verlangt, dass ein Sachverhalt solange
abzuklären ist, bis er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit der Wirklichkeit entspricht. Bei
Widersprüchen sind diese, soweit möglich, vorerst aus dem Wege zu räumen. Erst wenn es
keine weiteren Möglichkeiten gibt, den Sachverhalt abzuklären, kommen die Beweisregeln –
wie die zitierte Beweismaxime – überhaupt zur Anwendung (vgl. BGE 121 V 45 sowie Urteil
des EVG I 492/05 vom 19. Dezember 2006 Erw. 3.2.2).

3.5.3 Eine Beweislast besteht im vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversiche-
rungsprozess insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener
Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte.
Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rah-
men des Untersuchungsgrundsatzes aufgrund einer Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu
ermitteln, der zumindest die überwiegende Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit
zu entsprechen (Urteil des Bundesgerichts 8C_662/2015 vom 30. November 2015 Erw. 3.2,
mit Hinweis auf BGE 117 V 261 Erw. 3b sowie Urteil des Bundesgerichts 8C_663/2009 vom
27. April 2010 Erw. 2.2).

4. Streitig ist im vorliegenden Fall, ob die Beschwerdegegnerin ihre Geldleistungen zu Recht
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mit der Begründung, der Nichtberufsunfall vom 12. September 2015 sei auf ein Wagnis zurück-
zuführen, um die Hälfte gekürzt hat. Zu prüfen ist demnach, ob der Kopfsprung in den See
vom 12. September 2015 als Wagnis zu qualifizieren ist oder nicht.

(...)

5. Angesichts der unterschiedlichen gemessenen Wassertiefen an verschiedenen Uferstellen
ist im vorliegenden Fall von entscheidender Bedeutung, von welcher Stelle aus der Beschw-
erdeführer den folgenreichen Kopfsprung tätigte bzw. wie tief das Wasser an der Unfallstelle
war. Die Parteien sind sich bezüglich dieser Tatfrage nicht einig und aufgrund der Akten lässt
sich der Unfallhergang nicht mehr mit Sicherheit rekonstruieren. Zu prüfen ist, ob anhand
der Akten dennoch eruiert werden kann, wie sich der Unfall nach dem Beweisgrad der über-
wiegenden Wahrscheinlichkeit zugetragen hat.

5.1 Aus den Akten ergibt sich vorab, dass sämtliche Ärzte des Kantonsspitals Z. von einem
Kopfsprung in seichtes Wasser ausgingen. Wie die Ärzte zu dieser anamnestischen Informa-
tion kamen, ist indes unklar. Wahrscheinlich ist, dass diese Information in späteren Bericht-
en jeweils aus den Vorberichten übernommen worden ist. Nicht auszuschliessen ist zudem,
dass die erstbehandelnden Ärzte des Kantonsspitals Z. aufgrund der Schwere der erlitte-
nen Verletzungen darauf schlossen, dass der Beschwerdeführer in seichtes Wasser gesprun-
gen sein muss. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Ärzte vom Beschwerdeführer oder von
den Rettungssanitätern über den Ablauf des Unfalls informiert worden sind, wobei Letztere
ihre Informationen wiederum von den beiden anwesenden Kollegen des Beschwerdeführers,
möglicherweise auch vom Beschwerdeführer selbst, hatten.

5.2 Was die Angaben des Beschwerdeführers betrifft, fällt auf, dass es die Beschwerdegeg-
nerin offenbar unterlassen hatte, den Beschwerdeführer unmittelbar nach dem Unfall oder
zumindest nachdem sie über den Rettungsdienst in Erfahrung gebracht hatte, dass sich der
Unfall am Ort Y. zugetragen hatte, nach der genauen Unfallstelle bzw. dem Absprungort zu
fragen. Der dem Beschwerdeführer am 22. September 2015 zugestellte Fragebogen blieb un-
beantwortet. Indes gab der Beschwerdeführer gegenüber der Beschwerdegegnerin bei zwei
Telefonaten vom 23. September und vom 1. Oktober 2015 an, die Situation, die Distanz zum
Boden, falsch eingeschätzt zu haben und mit dem Kopf am Seeboden bzw. an einem Stein
aufgeschlagen zu sein. Am 23. November 2015 teilte er mit, weder zu wissen, wo sich die
Unfallstelle befinde, noch die Namen und Telefonnummern der beiden Zeugen zu kennen.
Später dann, d.h. nach Erlass der Kürzungsverfügung vom 22. Februar 2015, gab er an, vom
vorderen Teil des Steges nach vorne in den See gesprungen zu sein und dabei mit dem Kopf
am Seegrund aufgeprallt zu sein. An dieser Sachverhaltsschilderung ergeben sich jedoch
schon deshalb erhebliche Zweifel, weil die Wassertiefe am vorderen Teil des Steges frontal
mehr als zwei Meter, seitlich nach der Messung der Beschwerdegegnerin 168 cm, nach jener
des Beschwerdeführers ca. 150 cm betrug, der Beschwerdeführer bei dieser Wassertiefe und
der vorliegend sehr geringen Absprunghöhe aber – auch bei unebenem, mit Steinen unter-
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schiedlicher Grösse besetztem Seegrund – unmöglich mit einer derart grossen Energie mit
dem Kopf auf dem Seegrund aufschlagen konnte, dass dadurch die von ihm erlittenen, schw-
eren Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Kopf entstehen konnten (vgl. dazu Urteil
des Bundesgerichts 4A_458/2008 vom 21. Januar 2009 Erw. 3.3). Sodann mutet es doch
seltsam an, dass dem Beschwerdeführer nach Erlass der Kürzungsverfügung die Namen sein-
er beiden Kollegen wieder erinnerlich waren und er der Beschwerdegegnerin in seiner Eingabe
vom 10. März 2016 angab, die beiden Zeugen würden den genauen Ablauf des Unfalls gerne
bestätigen. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer am 10. März 2016 angab, gewusst zu
haben, dass das Wasser tiefer als 50 cm gewesen sei, da er zuvor bereits zum Schwimmen im
See gewesen sei. Der Zeuge C. sagte dazu am 17. März 2016 aus, der Beschwerdeführer sei
nach seinem ersten Bad im See wieder aus dem See gekommen und bis etwa zum Bauchn-
abel nass gewesen. Sprang der Beschwerdeführer danach an jener Stelle ins Wasser, an
welcher er die Seetiefe zuvor überprüft haben will, muss ihm vorgeworfen werden, dass er
bei der erforderlichen Aufmerksamkeit um die für einen Kopfsprung zu geringe Wassertiefe
hätte wissen müssen. Schliesslich spricht auch die erste Aussage des Beschwerdeführers
Ende September und Anfang Oktober 2015 dafür, dass dieser in für einen Kopfsprung zu
seichtes Wasser gesprungen ist, gab er doch an, die Situation bzw. die Distanz zum Boden
falsch eingeschätzt zu haben.

5.3 Aufgrund der Art und Schwere der Verletzungen, der Angaben in den Arztberichten, der
ersten Aussagen des Beschwerdeführers selbst sowie seines Verhaltens betreffend der Iden-
tität der beiden Zeugen, welches darauf hindeutet, dass er – bis zum Erlass der Kürzungsver-
fügung – kein Interesse an der genauen Rekonstruktion des Unfallherganges hatte, durfte die
Beschwerdegegnerin mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon aus-
gehen, dass der Beschwerdeführer einen Kopfsprung in für ein solches Unterfangen deutlich
zu seichtes Wasser ausgeführt hat, wobei dahingestellt bleiben kann, wie hoch das Wasser
an der Unfallstelle genau war. Dabei muss dem Beschwerdeführer angelastet werden, dass
er um die grundsätzliche, sehr grosse Gefährlichkeit, die einem Kopfsprung in zu wenig tiefes
Wasser inhärent ist, wusste oder zumindest darum hätte wissen müssen, hätte er darüber
nachgedacht. Mit Blick auf den Begriff des Wagnisses kommt es nicht darauf an, ob sich die
versicherte Person der Gefährlichkeit ihrer Handlung bewusst war oder ob sie über ihr Tun
nachgedacht hat; der Wagnisbegriff schliesst ein unplanmässiges, unüberlegtes oder gar un-
sinniges Handeln, ein Handeln aus Leichtsinn oder Übermut oder im Affekt, nicht aus (Urteil
des Bundesgerichts 8C_274/2012 vom 4. Dezember 2012 Erw. 6.5.1).

6. Aus den dargelegten Gründen ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin
im vorliegenden Fall von einem Wagnis im Sinne von Art. 50 UVV ausgegangen ist und die
Taggeldleistungen um 50 % gekürzt hat. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet, we-
shalb sie abzuweisen ist.

(...)
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Urteil des Verwaltungsgerichts vom 22. Dezember 2016, S 2016 107
Das Urteil war bei Erscheinen der GVP noch nicht rechtskräftig.

4.5 Art. 30 Abs. 1 AVIG; Art. 26 AVIV; Art. 30 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 3 AVIV

Regeste:
Art. 30 Abs. 1 AVIG; Art. 26 AVIV; Art. 30 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 3 AVIV –
Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei nicht fristgerecht eingereichten Arbeitsbe-
mühungen für eine Kontrollperiode (Erw. 2.1 und Erw. 3.2.2). Die Bemessung der Einstel-
lungsdauer richtet sich nach dem Verschulden (Erw. 2.3). Das Sozialversicherungsgericht
kann aus triftigen Gründen von Verwaltungsweisungen abweichen (Erw. 2.4.1 ff.). In casu
drängt sich angesichts der minimalsten Verspätung von 8 Stunden und 33 Minuten eine
Reduktion der Einstelldauer von zwei auf einen Tag auf (Erw. 3.3).

Aus dem Sachverhalt:

A. Der Versicherte A., Jahrgang 1960, meldete sich am 18. März 2015 beim Regionalen Ar-
beitsvermittlungszentrum (RAV) Zug zur Arbeitsvermittlung, am 19. März 2015 bei der Arbeit-
slosenkasse zum Bezug einer Arbeitslosenentschädigung an. Zuvor arbeitete er vom 1. Juli
2010 bis zum 28. Februar 2015 als Geschäftsführer in einem Vollpensum für die B. AG in
Cham. Mit Verfügung vom 12. April 2016 teilte das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
A. mit, er werde gestützt auf Art. 26 Abs. 2 AVIV wegen fehlender Arbeitsbemühungen im
Monat März 2016 während zweier Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Bei der
Festlegung der Höhe der Einstelltage sei berücksichtigt worden, dass der Nachweis der Ar-
beitsbemühungen lediglich wenige Tage zu spät eingereicht worden sei und dass er sich bis
anhin tadellos verhalten habe. Die eingereichten Arbeitsbemühungen seien zudem als genü-
gend zu qualifizieren. Am 29. April 2016 wandte sich A. mit einen Wiedererwägungsgesuch
an das AWA und teilte mit, er habe die Frist leider um ca. 8.5 Stunden verpasst. Mit E-Mail
vom 2. Mai 2016 teilte das AWA dem Versicherten mit, man habe sein Wiedererwägungsge-
such geprüft und werde an der Verfügung festhalten. Daher werde seine Eingabe im Sinne
einer Einsprache an die zuständige Stelle weitergeleitet. Mit Einspracheentscheid vom 24. Ju-
ni 2016 wies das AWA die Einsprache unter Bestätigung der Verfügung vom 12. April 2016
ab. Mit Eingabe vom 19. August 2016 erhob A. gegen den Einspracheentscheid des AWA Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde und beantragte, die Einstellung sei aufzuheben, zumindest aber
auf einen halben Tagessatz zu reduzieren.

Aus den Erwägungen:

(...)

2.
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2.1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung
des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu ver-
meiden oder zu verkürzen. Er muss seine Bemühungen, eine neue Stelle zu finden, denn
auch nachweisen können und trägt sodann auch die Beweislast dafür, dass er alles ihm
Zumutbare unternommen hat (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG). Diese Bestimmung hält den im
Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatz der Schadenminderungspflicht fest, nach
welchem ein Versicherter alles ihm Zumutbare vorzukehren hat, um den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zu verhüten bzw. den Schaden zu mindern (vgl. dazu Gerhard Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG, Bd. I, Bern 1987, Art. 17 N 6 ff. mit
zahlreichen Hinweisen). Verletzt der Versicherte seine Schadenminderungspflicht, so ist dies
im Regelfall mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 AVIG
zu ahnden. Mit der Einstellungsregelung soll eine missbräuchliche Inanspruchnahme der
Arbeitslosenversicherung verhindert werden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung
hat nicht den Charakter einer Strafe im Sinne des Strafrechts, sondern denjenigen einer
verwaltungsrechtlichen Sanktion mit dem Zweck, der Gefahr missbräuchlicher Inanspruch-
nahme der Arbeitslosenversicherung zu begegnen. Ein weiterer Zweck der Einstellung ist
die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr
pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verur-
sacht hat (Erwin Murer/ Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG,
4. Auflage, Zürich/ Basel/ Genf 2013, S. 160 und die dort zitierten Entscheide). Nach Art. 30
Abs. 1 lit. c AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung unter anderem dann ein-
zustellen, wenn er sich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Dieser Tatbestand ist
als erfüllt anzusehen, wenn die vom RAV einverlangten Unterlagen nicht bzw. nicht rechtzeitig
beschafft werden (AVIG-Praxis ALE, Stand Januar 2016, D72, Ziffer 1.E).

2.2 Nach Art. 26 Abs. 1 AVIV muss sich eine versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen,
in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung. Sie muss den Nachweis der Arbeitsbe-
mühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tage des folgenden Monats oder
am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden
nicht mehr berücksichtigt, wenn diese Frist verstrichen ist und keine entschuldbaren Gründe
vorgebracht werden können (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Nach Abs. 3 der besagten Verordnungs-
bestimmung werden die Arbeitsbemühungen von der zuständigen Amtsstelle monatlich über-
prüft.

2.3 Sind Verstösse gegen die obgenannten Pflichten zu sanktionieren, so dauert die Ein-
stellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 3 AVIV
bei leichtem Verschulden ein bis 15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage
und bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage. Nach dem Gesagten richtet sich die Bemes-
sung der Einstellungsdauer somit nach dem Verschulden unter Berücksichtigung der persön-
lichen Verhältnisse der versicherten Person, wobei alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu
berücksichtigen sind. Verschuldensmindernde Umstände können die Beweggründe des Ver-
sicherten, die Begleitumstände wie das Verhalten des Arbeitgebers oder der Arbeitskollegen,

26



Inhaltsverzeichnis

aber auch das Alter, familiäre Probleme, missliche finanzielle Verhältnisse oder die begrün-
dete Hoffnung auf eine Neuanstellung, schliesslich gar irrige Annahmen zum Sachverhalt, wie
ein Irrtum bezüglich einer Zusicherung einer neuen Anstellung, sein (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 167; AVIG-Praxis ALE D64).

2.4

2.4.1 Verwaltungsweisungen richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozial-
versicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berück-
sichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht nicht ohne trifti-
gen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung
der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch
interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung ge-
tragen (BGE 133 V 587 Erw. 6.1 und 133 V 257 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein Eingreifen des
Sozialversicherungsrichters in das Ermessen der Verwaltung rechtfertigt sich mithin nur dann,
wenn ein Ermessensmissbrauch gegeben ist, d.h. wenn sich die Verwaltung von unsachlichen
und zweckfremden Erwägungen hat leiten lassen oder allgemeine Rechtsprinzipien wie das
Willkürverbot oder das Verbot rechtsungleicher Behandlung, aber auch das Gebot von Treu
und Glauben oder den Grundsatz der Verhältnismässigkeit missachtet hat (vgl. BGE 123 V
150 Erw. 2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch das Urteil des Eidgenössischen Versicherungs-
gerichts [EVG] C 127/06 vom 14. September 2006 Erw. 4.2).

2.4.2 Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) hat im Kreisschreiben über die Arbeit-
slosentschädigung (KS ALK, ab 2013 ersetzt durch die AVIG-Praxis ALE) unter der Ziffer D72
einen Einstellraster für die Einstellung der Anspruchsberechtigung erlassen. Ziffer 1 regelt
die Sanktionen bei ungenügenden Arbeitsbemühungen, Ziffer 1.E bei zu spät eingereichten
Arbeitsbemühungen. Bei diesem Tatbestand wird schliesslich unterschieden, ob die Arbeits-
bemühungen erst-, zweit- oder drittmals zu spät eingereicht wurden. Reicht ein Versicherter
seine Arbeitsbemühungen zum ersten Mal zu spät ein, liegt ein leichtes Verschulden vor,
wofür eine Einstelldauer von fünf bis neun Tagen vorgesehen ist (Ziffer 1). Dieser Einstell-
raster entbindet die verfügende Stelle jedoch nicht per se von der Pflicht, das Verhalten
der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls,
d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten, zu würdigen und eine dem Verschulden
angemessene Sanktion festzusetzen (Urteil des Bundesgerichts 8C_285/ 2011 vom 22. Au-
gust 2011 Erw. 3.2.1 mit Hinweisen).

2.4.3 Das Bundesgericht hat im Urteil 8C_2/2012 vom 14. Juni 2012 entschieden, dass eine
erstmalige, nur knapp (in casu um fünf Tage) verspätete Einreichung der Arbeitsbemühun-
gen einer bis anhin sich tadellos verhaltenden Versicherten ein Abweichen vom Einstell-
raster rechtfertigt. Es wurde eine Reduktion von fünf auf einen Einstelltag vorgenommen
(vgl. dazu auch AVIG-Praxis ALE D33a). Im Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug
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S 2013 109 vom 26. September 2013 ging es um per Post versandte Arbeitsbemühungen,
wobei der Briefumschlag einen Datumsstempel vom 8. Juli 2013 trug und am 10. Juli 2013
beim RAV eingegangen war. Das Verwaltungsgericht reduzierte die vom Amt verfügte Ein-
stellung von fünf Tagen unter Berücksichtigung des individuellen Verschuldensgrades und der
konkreten Umstände des Einzelfalles auf zwei Tage. Mit Urteil S 2016 168 vom 18. Februar
2016 erachtete das Verwaltungsgericht in Anlehnung an den genannten bundesgerichtlichen
Entscheid ein verspätetes Einreichen der Arbeitsbemühungen um acht Tage als im Sinne der
höchstrichterlichen Praxis immer noch eher knapp und wich insoweit vom Einstellraster des
seco ab, als es eine Reduktion auf drei Einstelltage vornahm. Im Urteil S 2016 46 vom 7. Ju-
ni 2016, Erwägung 4.2, erwähnte das Gericht schliesslich, dass «selbst ein Einreichen des
Nachweises am 7. oder 8. Januar 2016 [...] eine Sanktion zur Folge gehabt [hätte], im Lichte
des mehrfach zitierten Bundesgerichtsentscheides allerdings lediglich im Rahmen einer Ein-
stelldauer von einem Tag».

3.

3.1 Fest steht, dass der Beschwerdeführer als Bezüger von Arbeitslosengeldern verpflichtet
ist, monatlich quantitativ und qualitativ genügende Arbeitsbemühungen zu erbringen und
diese zuhanden der zuständigen Amtsstelle zu belegen. Fakt ist alsdann, dass der Beschwer-
deführer am 23. März 2016 ein Beratungsgespräch mit dem Personalberater des RAV wahr-
nahm. Dabei wurde gemäss Gesprächsprotokoll eine neue Zielvereinbarung – der Beschwer-
deführer sollte sich mehr auf ausgeschriebene Stellen bewerben und lediglich zwei Drittel der
Bemühungen auf Netzwerkbasis oder mittels Spontanbewerbungen tätigen – getroffen (...).
Das fragliche Nachweisformular («Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen») für den
Monat März 2016, vom Beschwerdeführer persönlich unterzeichnet, trägt das Datum des
5. April 2016. Es wurde dem RAV als Anlage der E-Mail-Nachricht vom 6. April 2016, 8.33
Uhr, zugestellt. In der E-Mail-Nachricht selbst wies der Beschwerdeführer lediglich auf die
Anlage hin (...). Es steht somit fest, dass der Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühun-
gen im Monat März 2016 erst am 6. April 2016 und damit einen Tag zu spät erfolgte, der
Beschwerdeführer seine Suchbemühungen mithin nicht rechtzeitig belegte. Soweit der Be-
schwerdeführer den (teilweisen) Nachweis der Arbeitsbemühungen bereits im Zeitpunkt des
Beratungsgesprächs vom 23. März 2016 zu konstruieren versucht, ist ihm zu entgegnen, dass
dem entsprechenden Gesprächsprotokoll (...) keinerlei konkreten Angaben zu den im Monat
März 2016 erfolgen Arbeitsbemühungen enthält, weshalb das Vorbringen des Beschwerde-
führers nicht zu hören ist.

3.2

3.2.1 Somit erfolgte der Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen für den Monat März
2016 erst am 6. April 2016 und damit einen Tag zu spät, der Beschwerdeführer belegte
seine Suchbemühungen mithin nicht rechtzeitig. Die verspätet nachgewiesenen Arbeitsbe-
mühungen im Kontrollmonat März 2016 werden daher gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV (vgl. den
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entsprechenden Hinweis auf dem vom Beschwerdeführer ausgefüllten Formular «Nachweis
der persönlichen Arbeitsbemühungen» für den Monat März 2016, ...) nicht mehr berück-
sichtigt, sofern nicht ein entschuldbarer Grund vorliegt. Hierzu bringt der Beschwerdeführer
vor, er habe Ende März/Anfang April 2016 eine hektische Zeit gehabt, da er am 30. März
2016 für ein Vorstellungsgespräch nach Caraglio, Italien, habe reisen müssen. Am 31. März
2016 habe dann das Gespräch stattgefunden; noch gleichentags sei er wieder nach Hünen-
berg zurückgefahren. Zudem habe er am 5. April 2016 am Abend ein Internetproblem gehabt,
welches erst am Morgen des 6. April 2016 habe gelöst werden können. Bereits am 23. März
2016 habe er aber ein Beratungsgespräch mit dem Personalberater des RAV gehabt; wäre
sein Formular damals leer gewesen, hätte dieser sicherlich schon damals interveniert.

3.2.2 Zu Recht wies die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Einspracheentscheid und in
der Vernehmlassung an das Verwaltungsgericht darauf hin, dass der Beschwerdeführer im
Zeitpunkt der Abgabe des Formulars, d.h. am Morgen des 6. April 2016, nicht erwähnt habe,
dass er am Vorabend ein Internetproblem zu bewältigen gehabt habe. Die Tatsache, dass
der Beschwerdeführer dies erst am 29. April 2016, d.h. nach Erlass der Einstellungsverfü-
gung, erstmals vorbrachte, spricht eher dafür, dass er die verspätete Abgabe des Formulars
nachträglich zu rechtfertigen versuchte. Der mit der Beschwerde eingereichte, undatierte
Servicerapport, wonach der Beschwerdeführer seit Monaten WLAN-Probleme und DSL-Un-
terbrüche gehabt habe, vermag nicht zu belegen, dass dieser am Abend des 5. April 2016 über
kein Internet verfügte. Selbiges gilt für das Schreiben «Unterbruch der Swisscomleitung» der
Alfred Müller AG, welches lediglich bestätigt, dass die Swisscomleitung am 27. September
2016 von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr wegen Rückbauarbeiten unterbrochen war (...). Nachdem
der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Abgabe des Formulars keinerlei Internetprobleme er-
wähnt hatte und solches auch mit den vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen nicht
belegt werden kann, ist im vorliegenden Fall nicht mit dem im Sozialversicherungsrecht gel-
tenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, dass er das Formular am
5. April 2016 wegen Internetproblemen nicht absenden konnte. Auch die Tatsache allein, dass
der Beschwerdeführer sich bis anhin tadellos verhalten hat, vermag entgegen dessen Ansicht
nicht auszuschliessen, dass es sich bei seiner Aussage, es sei am 5. April 2016 zu einem
Internetproblem gekommen, nicht doch um eine Schutzbehauptung handeln könnte. Die Be-
weisregel «in dubio pro reo» ist strafprozessualer Natur und kommt vorliegend entgegen der
Ansicht des Beschwerdeführers nicht zur Anwendung. Vielmehr trägt der Beschwerdeführer
die Beweislast für das Bestehen entschuldbarer Gründe für die Verspätung des Nachweises
der Arbeitsbemühungen, will er doch daraus Rechte im Sinne eines Absehens von Einstel-
lungstagen ableiten. Was im Weiteren die Reise nach Italien betrifft, war der Beschwerde-
führer nach eigenen Angaben bereits am 31. März 2016 wieder zurück in Hünenberg; er
hätte somit genügend Zeit gehabt, das Formular bis zum 5. April 2016 abzuschicken. Andere
Rechtfertigungsgründe sind aus den Akten nicht ersichtlich und werden vom Beschwerde-
führer auch nicht geltend gemacht. Soweit die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdefüh-
rer vor dem Hintergrund des obig dargelegten Sachverhalts eine Verletzung der Frist nach
Art. 26 Abs. 2 AVIV vorhält, verletzt sie somit kein Recht. Angesichts der nicht fristgerecht
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eingereichten Arbeitsbemühungen für die Kontrollperiode März 2016 ist die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG grundsätzlich korrekt erfolgt.
Die Beschwerdegegnerin war auch nicht verpflichtet, den Beschwerdeführer vor Erlass der
Einstellungsverfügung anzuhören (vgl. Art. 42 Satz 2 ATSG). Zu prüfen bleibt noch, ob die
erfolgte Sanktionierung als recht- und verhältnismässig zu qualifzieren ist.

3.3 Es ist unstreitig, dass der Beschwerdeführer bis anhin noch nie gegen die seine Schaden-
minderungspflicht verstossen hat. Namentlich hat er den Nachweis seiner Arbeitsbemühun-
gen jeden Monat rechtzeitig eingereicht. Ebenfalls wird von der Beschwerdegegnerin bestätigt,
dass die am 6. April 2016 eingereichten Arbeitsbemühungen in quantitativer und qualitativer
Hinsicht nicht zu beanstanden waren. Die Verspätung von einem Tag bzw. von 8 Stunden
und 33 Minuten ist im Weiteren als minimal zu qualifizieren. Die Beschwerdegegnerin sank-
tionierte dies mit zwei Einstelltagen und unterschritt damit die Untergrenze von fünf Tagen
gemäss Raster des seco. Damit steht fest, dass die Beschwerdegegnerin das Verschulden
des Beschwerdeführers als sehr leicht qualifizierte. Dies zu Recht, besteht doch der Zweck
der Einstellung in der angemessenen Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden,
den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung verursacht hat. Auf-
grund der vorliegenden, äusserst knappen Verspätung drängt sich eine Abweichung vom Ein-
stellraster des seco auf. Allerdings kann die von der Beschwerdegegnerin verfügte Einstell-
dauer von zwei Tagen angesichts der in Erwägung 2.4.3. dargelegten Rechtsprechung des
Bundesgerichts sowie des Verwaltungsgerichts nicht bestätigt werden, zumal die Verspätung
schwerlich noch knapper hätte sein können, das RAV mithin am Morgen des 6. April 2016
im Besitz des fraglichen Formulars war und auch der Versand zu einem früheren Zeitpunkt
des 6. April 2016 nichts an der Situation geändert hätte. Zudem ist nach dem Gesagten ak-
tenkundig, dass sich der Beschwerdeführer bis anhin tadellos verhalten hat, ihm abgesehen
von der vorliegenden verspäteten Einreichung seiner Arbeitsbemühungen kein Fehlverhalten
vorgeworfen werden kann und er für die Kontrollperiode März 2016 – sowohl quantitativ als
auch qualitativ – genügende Arbeitsbemühungen vorgenommen hatte. Unter Berücksichti-
gung der minimalsten Versäumnis, des individuellen Verschuldensgrades und der konkreten
Umstände des Einzelfalles rechtfertigt sich vorliegend eine Reduktion der Einstellung in der
Anspruchsberechtigung von zwei Tagen auf einen Tag. Eine weitere Reduktion auf einen hal-
ben Tag, wie dies vom Beschwerdeführer beantragt wird, drängt sich nicht auf und eine der-
artige Abstufung ist im Übrigen weder praktikabel noch gesetzlich vorgesehen.

4. Zusammenfassend ist im Sinne der vorstehenden Erwägungen die Beschwerde teilweise
gutzuheissen und der Beschwerdeführer für einen Tag in der Anspruchsberechtigung einzu-
stellen.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 24. November 2016, S 2016 100.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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4.6 Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG; Art. 1 Abs. 1 FamZV; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49bis
AHVV

Regeste:
Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG; Art. 1 Abs.1 FamZV; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49bis AHVV –
Ausrichtung von Ausbildungszulagen. Ausbildungscharakter von Praktika (Erw. 2.3.1 und
2.4). Die Prüfungsvorbereitungsphase zu Aufnahmeprüfungen zu Ausbildungsgängen als
Musical-Darsteller kann weder rechtlich noch faktisch als anerkannter Bildungsgang – sei
dies im Sinne des Besuchs von Schulen und Kursen, eines Brückenangebots oder einer
berufsorientierenden Vorlehre – im familienzulagenrechtlichen Sinne qualifiziert werden.
Dem individuellen Programm fehlt es trotz Coaching an einem institutionellen Rahmen
bzw. einem eigentlichen Ausbildungsanbieter (Erw. 4.2).

Aus dem Sachverhalt:

B., verheiratet und Mutter eines Sohnes (A., Jahrgang 1994), meldete sich am 21. Januar
2013 bei der Familienausgleichskasse des Kantons Zug zum Bezug von Familienzulagen für
Selbständigerwerbende an. Im Begleitschreiben zur Anmeldung führte sie u.a. aus, ihr Ehe-
mann C., Vater von A., habe bis anhin die Zulagen bezogen, sei aber seit dem 1. August
2012 nicht mehr erwerbstätig. Mit Verfügung vom 8. März 2013 bejahte die Familienausgle-
ichskasse die Bezugsberechtigung von B. für A. im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni
2014 (voraussichtlicher Erwerb der Matura) und sprach ihr für das Verfügungsjahr 2013 Aus-
bildungszulagen von Fr. 350.– pro Monat zu. Am 14. Februar 2014 erfolgte die Zusprache der
monatlichen Ausbildungszulagen von Fr. 350.– für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni
2014, den Anspruch ab 1. Juli 2014 bezifferte die Kasse indes mit Fr. 0.–.

Mit Schreiben vom 9. Dezember 2015 teilten die Eltern von A. der Familienausgleichskasse
mit, es sei im Juni 2014 mit einer Mitarbeiterin der Kasse vereinbart worden, dass die Ausbil-
dungszulagen mit der im Herbst 2015 geplanten Aufnahme des Studiums an der Hochschule
Z. rückwirkend ausbezahlt würden. Nun sei dieser Berufsweg aber verbaut und A. strebe
eine alternative Ausbildung als Musical-Darsteller an einer deutschen Universität an. Jegliche
Tätigkeit, welche A. seit August 2014 unternommen habe, habe seinem Berufsziel gedient.
Mit E-Mail vom 20. März 2016 setzten die Eltern von A. die Familienausgleichskasse über die
erfolgreiche Bewerbung ihres Sohnes an einer Universität der Stadt X. in Kenntnis und baten
um einen baldmöglichen Entscheid.

Mit Verfügung vom 6. April 2016 teilte die Familienausgleichskasse B. mit, es habe sich bei
der Vorbereitungsphase ihres Sohnes auf die Aufnahmeprüfungen nicht um einen systema-
tischen, strukturierten Lehrgang im Sinne des Gesetzes gehandelt. Die Unterrichtslektionen
und das Selbststudium/ Training habe nicht überwiegenden Ausbildungscharakter und er-
fülle die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen nicht. Demnach habe A. seit dem 1. Januar
2016 keine Ausbildung im Sinne des Gesetzes absolviert. B. habe ab diesem Zeitpunkt keinen
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Anspruch auf Ausbildungszulagen für ihren Sohn. Nachdem die Familienausgleichskasse eine
gegen diese Verfügung gerichtete Einsprache am 6. Juli 2016 abwies, beantragte B. mit Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde vom 18. Juli 2016 die Ausrichtung von Ausbildungszulagen für
ihren Sohn A. im Zeitraum von Januar bis August 2016.

Aus den Erwägungen:

(...)

2.

2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a FamZG wird ab dem Geburtsdatum eines Kindes bis zum Ende
des Monats, in dem das Kind das 16. Altersjahr vollendet, eine Kinderzulage ausgerichtet. Ab
dem Ende des Monats, in dem das Kind das 16. Altersjahr vollendet, bis zum Abschluss der
Ausbildung, längstens jedoch bis zum Ende des Monats, in dem es das 25. Altersjahr vollen-
det, wird gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG eine Ausbildungszulage ausgerichtet. Artikel 1
Abs. 1 der Verordnung über die Familienzulagen vom 31. Oktober 2007 (FamZV, SR 836.21)
legt dabei präzisierend fest, dass ein Anspruch auf eine Ausbildungszulage für Kinder beste-
ht, die eine Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10) – diese Bestim-
mung regelt den Anspruch auf Waisenrenten bis zum vollendeten 25. Altersjahr – absolvieren.

2.2 In Ausbildung ist ein Kind, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen,
rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich über-
wiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinausbildung
erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe. Als in Ausbildung gilt ein
Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester oder Vorlehren
sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten. Nicht
als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkom-
men erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Art. 49bis Abs. 1 bis
3 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV, SR 831.101]). Mit
einem Berufs- oder Schulabschluss ist die Ausbildung beendet (Art. 49ter Abs. 1 AHVV).
Sie gilt auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird oder wenn ein
Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Abs. 2). Nicht als Unterbrechung im Sinne von
Absatz 2 gelten die folgenden Zeiten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt
wird: a) übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens 4 Monaten; b) Militär- oder
Zivildienst von längstens 5 Monaten; c) gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unter-
brüche von längstens 12 Monaten (Abs. 3).

2.3

2.3.1 Die Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und
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Invalidenversicherung (RWL), Stand 1. Januar 2016, hält zum Rentenanspruch von Kindern
in Ausbildung über das obig Ausgeführte hinaus das Folgende fest: Die Ausbildung muss
mindestens vier Wochen dauern und systematisch auf ein Bildungsziel ausgerichtet sein.
Das angestrebte Bildungsziel führt entweder zu einem bestimmten Berufsabschluss oder er-
möglicht eine berufliche Tätigkeit ohne speziellen Berufsabschluss, oder, falls die Ausbildung
nicht zum vornherein auf einen bestimmten Beruf ausgerichtet ist, muss sie eine allgemeine
Grundlage für eine Mehrzahl von Berufen bilden bzw. eine Allgemeinausbildung beinhalten.
Die Ausbildung muss auf einem strukturierten Bildungsgang beruhen, der rechtlich oder zu-
mindest faktisch anerkannt ist. Keine Rolle spielt es, ob es eine erstmalige Ausbildung, eine
Zusatz- oder Zweitausbildung ist (Rz. 3358). Die systematische Vorbereitung erfordert, dass
das Kind die Ausbildung mit dem objektiv zumutbaren Einsatz betreibt, um sie innert nüt-
zlicher Frist abschliessen zu können. Während der Ausbildung muss sich das Kind zeitlich
überwiegend dem Ausbildungsziel widmen. Dies gilt nur dann als erfüllt, wenn der gesamte
Ausbildungsaufwand (Lehre im Betrieb, Schulunterricht, Vorlesungen, Kurse, Vor- und Nach-
bereitung, Prüfungsvorbereitung, Selbststudium, Verfassen einer Diplomarbeit, Fernstudium
etc.) mindestens 20 Stunden pro Woche ausmacht (Rz. 3359). Die Randziffern 3361 und
3361.1 befassen sich mit dem Ausbildungscharakter von Praktika; dieser wird bejaht, wenn
das Praktikum gesetzlich oder reglementarisch für die Zulassung zu einem Bildungsgang oder
zu einer Prüfung vorausgesetzt ist, oder zum Erwerb eines Diploms oder eines Berufsab-
schlusses verlangt wird. Ein Praktikum wird auch dann als Ausbildung anerkannt, wenn es
für eine bestimmte Ausbildung faktisch geboten ist und mit dem Antritt des Praktikums tat-
sächlich die Absicht besteht, die angestrebte Ausbildung zu realisieren, und das Praktikum
im betreffenden Betrieb höchstens ein Jahr dauert. Gemäss Rz. 3362 wird nicht verlangt,
dass das Kind während eines Praktikums schulischen Unterricht besucht. Übt das Kind je-
doch lediglich eine praktische Tätigkeit aus, um sich dabei einige Branchenkenntnisse und
Fertigkeiten anzueignen, um die Anstellungschancen bei schwieriger Beschäftigungssituation
zu verbessern oder um eine Berufswahl zu treffen, liegt keine Ausbildung vor. Weiter stipuliert
Rz. 3363 zu den Brückenangeboten, dass sich Kinder, die zwischen der Schulzeit und einer
Anschlusslösung (etwa Lehrstelle) ein Brückenangebot wie das Motivationssemester (arbeits-
marktliche Massnahme) oder eine berufsorientierende Vorlehre wahrnehmen, in Ausbildung
befinden. Voraussetzung ist jedoch, dass ein Schulanteil (Schulfächer, Werkstattunterricht)
von mindestens 8 Lektionen (à 45 bis 60 Minuten) pro Woche Bestandteil dieser Zwischen-
lösung ist. Die Randziffern 3364 und 3365 befassen sich mit dem Ausbildungscharakter von
Au-Pair- oder Sprachaufenthalten sowie von der IV gewährten Eingliederungsmassnahmen.

2.3.2 Wegleitungen und Kreisschreiben sind für die Verwaltung absolut verbindlich, für die
kantonalen Versicherungsgerichte indes nicht. Das Gericht weicht im Regelfalle aber nicht
davon ab, wenn die im konkreten Falle anwendbare Wegleitung kein übergeordnetes Recht
verletzt resp. solange sie eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellt.
Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche
Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (vgl. BGE 133 V 587 Erw. 6.1, 257
Erw. 3.2).
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2.4 Im von der Beschwerdegegnerin zitierten Bundesgerichtsurteil 9C_223/2008 vom 1. April
2008 Erw. 1.2 setzte sich das höchste Gericht mit dem Ausbildungscharakter eines un-
bezahlten Praktikums in einer Filmproduktionsfirma zur Vorbereitung auf eine filmschaffende
Tätigkeit (Drehbuch und Regie) ohne Berufsabschluss auseinander. Dabei kam es zum Schluss,
dass das Praktikum sehr wohl wertvolle Branchenkenntnisse und Fertigkeiten vermittle, die
für eine spätere Tätigkeit im Filmgeschäft unentbehrlich seien, dass es ihm aber an einem
systematischen, strukturierten Lehrgang, der unter Art. 25 Abs. 5 AHVG gefasst werden
könne, fehle. Die Rechtsprechung verlange in diesem Zusammenhang «Schulen oder Kurse»
(BGE 108 V 54 Erw. 1c); beide Begriffe würden notwendigerweise eine bestimmte Form von
Lehrplan und ein Mindestmass an schulischer Infrastruktur voraussetzen. Das Praktikum im
Rahmen der Produktion eines Spielfilms, an dem der Sohn der Beschwerdeführenden mass-
geblich an der Erstellung des Drehbuchs beteiligt gewesen sei, erfülle diese Eigenschaft nicht.
Es handle sich im Weiteren auch nicht um ein Praktikum, welches der praktischen Umsetzung
von theoretischen Kenntnissen diene, welche zuvor im Rahmen eines Ausbildungsgangs er-
worben worden seien.

Im Urteil 8C_177/2015 vom 14. Oktober 2015 Erw. 5.1.2 – zu beurteilen war ein Praktikum
bei einem Radiosender – bestätigte das Bundesgericht seine Rechtsprechung und ergänzte,
das Argument, durch ein Praktikum würden die Chancen auf eine Lehrstelle erhöht, sei in
diesem Zusammenhang nicht stichhaltig, denn jede zusätzlich erworbene Berufserfahrung
sei grundsätzlich geeignet, die Chance auf eine Anstellung zu steigern. Nicht jedes Praktikum
könne jedoch automatisch als Ausbildung verstanden werden.

Im Urteil 8C_404/2015 vom 22. Dezember 2015 setzte sich das Bundesgericht im Zusam-
menhang mit der Prüfung des Ausbildungscharakters eines Lehrgangs bei einem islamischen
Zentrum mit den Anforderungen an nicht reglementierte Bildungsgänge auseinander. Es hielt
dabei fest, dass nicht reglementierte Bildungsgänge den rechtlich anerkannten nur unter ho-
hen Anforderungen an Informationsdichte, Überprüfbarkeit der Angaben und Einhaltung von
Qualitätsstandards gleichgestellt werden könnten (Erw. 4.3.1). Zum konkreten Fall hielt das
Gericht fest, das Zentrum sei weder dem Verband Privatschulen noch einem anderen Ver-
band angeschlossen, woraus auf die Einhaltung von Minimalstandards resp. objektive Qual-
itätsstandards sowie eine gewisse Überprüfbarkeit des Lehrangebots geschlossen werden
könnte. Insbesondere aber seien die Angaben zum Inhalt des Lehrgangs spärlich und nicht
überprüfbar. So würden Angaben zu den Lernzielen resp. den vorgesehenen Lernkontrollen in
den einzelnen Fächern sowie den verantwortlichen Lehrpersonen fehlen. Auch würden kein-
erlei Absprachen seitens des Ausbildungsanbieters mit offiziellen Stellen vorliegen. Demnach
fehle es der strittigen Ausbildung an Transparenz und damit an deren Überprüfbarkeit. Im Rah-
men einer Gesamtsicht kam das Gericht zum Schluss, dass der Lehrgang nicht als faktische
Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 1 AHVV anerkannt werden könne (Erw. 4.3.2). Weit-
er wies das Gericht darauf hin, dass es sich nicht etwa um einen Einzelfall handle und dass
er nicht allein die islamische Religionslehre treffe. Das Bundesamt für Sozialversicherungen
habe auch in Fällen von mehrjährigen, rein institutionsinternen Lehrgängen christlicher Or-
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ganisationen die Anerkennung als Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 1 AHVV abgelehnt.
Insofern stelle die Nichtanerkennung auch keine Diskriminierung einer bestimmten Religion
(Art. 8 Abs. 2 BV) dar. Vielmehr gelte der dargelegte Massstab etwa auch für die faktische
Anerkennung von Ausbildungen im sozialen, sportlichen oder kulturellen Bereich (Erw. 4.3.4).

3. Den Akten ist zum konkreten Fall zu entnehmen, dass A. nach dem im Sommer 2014
mit der Matura abgeschlossenen Gymnasium plante, die Hochschule Z. zu besuchen und
aus diesem Grund – als Voraussetzung für die Prüfungszulassung – ein einjähriges Prak-
tikum an der Musicalschule V. absolvierte. Im Mai 2015 legte er die Aufnahmeprüfung an der
Hochschule Z. ab, erhielt dann aber im Juni 2015 eine Absage und musste sich deshalb
neu orientieren. Das neue Ziel war nun eine Ausbildung zum Musical-Darsteller an einer
Hochschule im deutschsprachigen Raum. Bereits während des Praktikums bei V. besuchte
A. wöchentlich eine Tanzlektion und zwei Lektionen in Chorgesang bei der Musicalschule V.
sowie alle zwei Wochen eine Solo-Gesangsstunde bei D. Wie die Beschwerdeführerin und ihr
Ehemann in ihrer Eingabe vom 22. Februar 2016 an die Beschwerdegegnerin aufzeigten, war
ihr Sohn während des Praktikumsjahrs auch an verschiedenen Projekten (...) beteiligt und
erhielt dafür teilweise auch Gagen. Vom 19. September bis 7. Dezember 2015 besuchte er
eine Sprachschule in Y. und erwarb das «Cambridge English: Advanced» Diplom. Parallel dazu
besuchte er wöchentlich eine Solo-Gesangsstunde und 3.5 Stunden Tanzunterricht in Ballett,
Contemporary Dance und Jazz Dance in einem Tanzstudio in Y. Nach der Rückkehr in die
Schweiz setzte A. die Tanzlektionen und die Lektionen in Chorgesang bei der Musicalschule
V. fort und besuchte eine Sologesangsstunde pro Woche bei D. Zudem ging er 3.5 Stun-
den pro Woche ins Tanztraining im Tanzhaus und besuchte Schauspielunterricht bei E. In der
gesamten Zeit habe er zudem, so die Beschwerdeführerin, im Hinblick auf die Aufnahmeprü-
fungen selbständig geübt (Gesang, Klavier, Fitness, Monologe auswendig lernen). Ab Ende
Dezember wirkte A. schliesslich wieder an verschiedenen Projekten (...) mit. Mitte März 2016
nahm er schliesslich mit Erfolg am Aufnahmeverfahren der Universität der Stadt X. teil. Im
Mai übernahm er in einem Musical der Musicalschule V. die Hauptrolle. Schliesslich begann
er im September 2016 das Studium zum Musical-Darsteller in X.

4. Strittig ist im vorliegenden Fall lediglich, ob das Engagement von A. von Januar bis Au-
gust 2016 als Ausbildung im Sinne des Gesetzes qualifiziert werden kann. Für den Zeitraum
während des Praktikums bei V. (August 2014 bis Juli 2015) und des Sprachaufenthaltes in Y.
(September bis Dezember 2015) hat die Beschwerdegegnerin einen Anspruch der Beschw-
erdeführerin auf Ausbildungszulagen bejaht.

4.1 Fest steht aufgrund des in Erwägung 3 Dargelegten, dass sich A. – schon von Be-
ginn seines Praktikums bei V. an – in Tanz, Chor- und Sologesang unterrichten liess und
an diversen Projekten teilnahm. Nachdem er Anfang Juni 2015 von der Hochschule Z. eine
Absage erhalten hatte, orientierte er sich neu in Richtung Musical-Darsteller und verfolgte
sein neues Ziel zweifellos mit grossem Engagement, was sich schliesslich mit der Aufnahme
an der Universität der Stadt X. auszahlte. Dabei führte er seine Aktivitäten nach der Ab-
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sage aus Z. zuerst in der Schweiz (Gesangs- und Tanzstunden sowie Projekte) und während
seines dreimonatigen Sprachaufenthalts in Y. (Gesangs- und Tanzstunden) weiter. Nach der
Rückkehr in die Schweiz Anfang Dezember 2015 intensivierte er seine Bemühungen an-
gesichts der bevorstehenden Aufnahmeprüfungen, besuchte weiterhin Gesangs- und Tanzs-
tunden und nahm zudem neu auch noch Schauspielunterricht. Parallel dazu war er weiterhin
an verschiedenen Projekten beteiligt. Ausser Zweifel steht auch, dass A. neben diesen Un-
terrichtsstunden und Projekttätigkeiten regelmässig, vielleicht täglich, selbständig übte und
zudem auch wöchentlich mehrere Fitness-Trainings absolvierte.

4.2 Dass es sich bei diesen Vorbereitungen nicht um einen rechtlich anerkannten Bildungs-
gang handelte, steht fest und wird auch von der Beschwerdeführerin nicht behauptet. Entge-
gen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann die Prüfungsvorbereitungsphase ihres Sohnes
indes auch nicht als faktisch anerkannter Bildungsgang – sei dies im Sinne des Besuchs
von Schulen und Kursen, eines Brückenangebots oder einer berufsorientierenden Vorlehre
– qualifiziert werden. Dies schon deshalb, weil es dem von A. selbst für sich entworfenen
Programm, bestehend aus Gesangs-, Tanz- und Schauspielunterricht, selbständigem Üben
und Training sowie diversen Projekten, an der einem Lehr- oder Bildungsgang üblicherweise
anhaftenden, von aussen – durch einen Ausbildungsanbieter – vorgegebenen Struktur bzw.
Systematik in der Form eines Lehrplans fehlt. Es lag somit allein in den Händen von A., sein
Programm jederzeit beliebig abzuändern bzw. anzupassen. Wenn auch einige oder alle der
von ihm bei der Prüfungsvorbereitung beanspruchten Coaches bzw. Lehrer durchaus quali-
fiziert sein mögen, fehlt es an einem institutionellen Rahmen bzw. einem eigentlichen Aus-
bildungsanbieter, welcher auf seine Qualität und die Einhaltung von Minimalstandards über-
prüft werden könnte. Eine schulische Infrastruktur nahm A. bei seinen Prüfungsvorbereitun-
gen nur in bescheidenem Ausmass, über die Musicalschule V., in Anspruch. Es mag sein,
dass diese Art von Vorbereitung bei Aufnahmeprüfungen zu Ausbildungsgängen als Musi-
cal-Darsteller üblich und zielführend ist. Es ist auch nicht ernsthaft zu bezweifeln, dass A.
den Mindestaufwand von 20 Stunden pro Woche erreicht hat und dass er sich mit grossem
Engagement und schliesslich mit Erfolg dafür eingesetzt hat, innert nützlicher Frist an einer
Hochschule zur Ausbildung zum Musical-Darsteller zugelassen zu werden. Mit seinen vielfälti-
gen Aktivitäten hat A. die Chancen, sein Ziel zu erreichen, sicherlich verbessert. Dies allein
genügt aber nicht für eine Qualifikation dieser Aktivitäten als Ausbildung im familienzulagen-
rechtlichen Sinne. Auch die Tatsache, dass A. sein Ziel erreicht hat, ist bei der Qualifikation
der Prüfungsvorbereitungen nicht von entscheidender Bedeutung.

4.3 Handelt es sich schon bei den Prüfungsvorbereitungen von A. nicht um eine Ausbildung
im familienzulagenrechtlichen Sinn, gilt dies erst recht für seine Aktivitäten im Zeitraum zwis-
chen dem positiven Bescheid der Universität der Stadt X. und dem Studienbeginn im Septem-
ber 2016.

5. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 6. April
2016 sowie Einspracheentscheid vom 6. Juli 2016 einen Anspruch der Beschwerdeführerin
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auf Ausbildungszulagen für ihren Sohn ab Januar 2016 verneint hat. Die Beschwerde erweist
sich mithin als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 13. Oktober 2016, S 2016 92
Das Urteil ist rechtskräftig.
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B Stichwortverzeichnis

Arbeitslosenversicherung: Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei nicht frist-
gerecht eingereichten Arbeitsbemuuml;hungen. Schadenminderungspflicht
des Versicherten., 25

Familienzulagen: Ausbildungszulagen; Ausbildungscharakter von Praktika. Pruuml;fungsvorbereitungsphase
zu Aufnahmepruuml;fungen fuuml;r eine Ausbildung als Musical-Darsteller
ist kein anerkannter Bildungsgang im Sinne der Familienzulagengesetzge-
bung. Fehlen eines institutionellen Rahmens und eines Ausbildungsanbi-
eters., 31

Invalidenversicherung: Voraussetzung fuuml;r Abstellen auf ein deutlich unterdurch-
schnittliches Einkommen beim Einkommensvergleich, 8

Krankenversicherung: Keine sachliche Zustauml;ndigkeit des Verwaltungsgerichts
fuuml;r Beurteilung von Streitigkeiten aus Taggeldversicherungen gemauml;ss
VVG. Zustauml;ndig ist das Zivilgericht., 5

Unfallauml;hnliche Kouml;rperschauml;digung: Unfallauml;hnlichen Kouml;rperschauml;digung
verlangt Geschehen mit gewissem Gefauml;hrdungspotential. Bejahung
in einem Fall, in dem ein Jogger in das Training Treppenspruuml;nge unter
jeweiligem Uuml;berspringen jedes zweiten Tritts sowie Schwedenschritte
integrierte und dabei heftig einschiessende Schmerzen im rechten Knie
verspuuml;rte., 12

Unfallversicherung: Beurteilung, ob dem Joggen, verbunden mit Schwedenschritten
und Treppenspringen ein gesteigertes Gefauml;hrdungspotential zuzuerken-
nen ist. Abstellen auf Bundesgerichtsrechtsprechung zum Squat-Jumping
und Bejahung wegen der erhouml;hten Gefahr von Misstritten., 12

Unfallversicherung: Leistungskuuml;rzung im Falle eines Wagnisses. Kopfsprung in
seichtes Wasser als Wagnis., 20

Verfahrensrecht: Keine sachliche Zustauml;ndigkeit des Verwaltungsgerichts fuuml;r
Beurteilung von Streitigkeiten aus Taggeldversicherungen gemauml;ss VVG.
Zustauml;ndig ist das Zivilgericht., 5

Verwaltungsweisungen: Gruuml;nde fuuml;r ein Abweichen von Verwaltungsweisun-
gen durch das Sozialversicherungsgericht., 25
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